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1 Einleitung 

 

Seit dem 01. Januar 2015 sind elektronische Dienstleistungen, welche Unterneh-

mer innerhalb der Europäischen Union an Privatpersonen erbringen, in dem Mit-

gliedsstaat der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen, in dem der Nutzer seinen 

Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt innehat.  

 

Umsatzsteuerlich spricht man hierbei vom Bestimmungslandprinzip. Bis zu dessen 

Einführung, musste der Unternehmer diese Umsätze lediglich in dem Land erklä-

ren, in dem er selbst tätig war. Erfolgt die Erklärung der Umsätze im Sitzstaat des 

Unternehmers, spricht man vom Ursprungslandprinzip. 

 

Grund für diese Änderung war unter anderem, der immer mehr an Bedeutung ge-

winnende Onlinehandel. Täglich nutzen sowohl Unternehmen als auch Privatper-

sonen diese nicht mehr wegzudenkende Möglichkeit Waren zu beziehen und 

Dienstleistungen über das Internet in Anspruch zu nehmen.  

 

Mit Verlagerung des Umsatzortes sollte gewährleistet werden, dass die Mehrwert-

steuern auf jene Umsätze dem Mitgliedsstaat zufließen, in dem der tatsächliche 

Verbrauch stattfindet. 

 

Diese Arbeit bezieht sich auf die Darstellung der Bestimmungen, hinsichtlich elek-

tronischer Dienstleistungen. Die Betrachtung wird dabei vorrangig aus Sicht eines 

deutschen Unternehmers geführt. Sollten sich Abweichungen zu Unternehmern in 

EU-Mitgliedsstaaten oder im Drittland ergeben, werden diese gesondert ausge-

wiesen. Sofern dies unterbleibt, gelten die Themenbereiche für alle Unternehmer. 

 

Einen wichtigen Themenbereich in Bezug auf elektronische Dienstleistungen stellt 

die Haftungsproblematik dar. Diese Thematik soll auf den folgenden Seiten jedoch 

nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. 

 

Ziel dieser Arbeit ist die Herausarbeitung der gesetzlichen Bestimmungen auf 

Grundlage der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, deren Umsetzung auf nationaler 

Ebene und das Aufzeigen bestehender Probleme, die die Besteuerung elektroni-

scher Dienstleistungen zur Folge hat. 
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2 Elektronische Dienstleistungen 
2.1 Definition 
 

Die deutschen Vorschriften1 sowie die Mehrwertsteuersystemrichtlinie2 definieren 

die elektronischen Dienstleistungen nicht vollständig. 

Eine Definition der elektronischen Dienstleistungen wurde nunmehr in der MwSt-

SystRL-DV3 erfasst und besagt: „Eine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige 

Leistung i. S. d. § 3a Abs. 5 S. 2 Nr. 3 UStG ist eine Leistung, die über das Internet 

oder ein elektronisches Netz, einschließlich Netze zur Übermittlung digitaler In-

halte, erbracht wird und der Erbringung aufgrund der Merkmale der sonstigen Leis-

tung in hohem Maße auf Informationstechnologie angewiesen ist; d.h. die Leistung 

ist im Wesentlichen automatisiert, wird nur mit minimaler menschlicher Beteiligung 

erbracht und wäre ohne Informationstechnologie nicht möglich.“ In Anhang II der 

MwStSystRL4 werden zudem beispielhafte Aufzählungen für elektronische Dienst-

leistungen erfasst.5 

 

2.2 Abgrenzungsproblematik 
 

Die Vorschriften über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen betrifft Un-

ternehmer, welche sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9 UStG an in einem anderen 

EU-Mitgliedsstaat oder Drittland ansässigen Nichtunternehmer erbringen. 

Eine genaue Unterscheidung bezüglich der Art der Leistung zu treffen, ist essen-

tiell, um eine exakte Besteuerung durchführen zu können. Grund dafür ist, dass 

das weitere Besteuerungsverfahren für die jeweilige Art der Dienstleistung von 

Grund auf verschieden ist. Maßgeblich für die Beurteilung, ob es sich im Speziellen 

um eine elektronische Dienstleistung oder um eine klassische sonstige Dienstleis-

tung handelt, ist die menschliche Beteiligung.6 Unbeachtet bleibt hierbei jedoch die 

menschliche Beteiligung seitens des Leistungsempfängers.7  

 

Somit muss bei der Prüfung der Umsätze eine Untersuchung erfolgen, ob der 

Kunde mit dem Unternehmer interagiert, oder ob lediglich Daten, Software und 

ähnliches zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden.8 

                                                
1 Vgl. Abschn. 3a.12. Abs. 1 S. 1 UStAE. 
2 Vgl. Art. 58 i. V. m. Anh. II MwStSystRL 2006/112/EG. 
3 Vgl. Art. 7 Abs. 1 MwStSystRL-DV 282/2011/EU.  
4 Vgl. Anhang 1 dieser Arbeit. 
5 Vgl. Kossack; Offerhaus/Söhn/Lange, Umsatzsteuer-Kommentar, § 3a Abs. 5 UStG, Rn. 117. 
6 Vgl. Grebe, C.; Verlag Dr. Otto Schmidt, UStB 2017; S. 214. 
7 Vgl. Abschn. 3a.12. Abs. 1 S. 5 UStAE. 
8 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 214. 
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Die MwStSystRL9 stellt an dieser Stelle klar, dass eine Kommunikation per E-Mail 

nicht bereits eine elektronische Dienstleistung unterstellt.10 Maßgebend ist, dass 

nur virtuelle Güter, wie Software, in den Anwendungsbereich der elektronischen 

Dienstleistungen fallen. Somit entfallen jene Leistungen die lediglich online bestellt 

werden.11 Die menschliche Beteiligung darf folglich nur einen minimalen Teil der 

Gesamtleistung betreffen, wobei die ursprüngliche Inbetriebnahme und Wartung 

nicht zur eigentlichen Leistungserbringung gehören.12 

 

Am Beispiel von Fernunterricht wird das Tatbestandsmerkmal „menschliche Betei-

ligung“ besonders hervorgehoben: ein vollautomatisierter Fernunterricht in Form 

eines Lernprogrammes stellt zweifelsfrei eine geringe menschliche Beteiligung 

dar, da hier nur bei der Entwicklung der Software menschliche Betätigung notwen-

dig ist.13 Die eigentliche Nutzung des Lernprogrammes erfolgt nur durch den Er-

werber selbst und bedarf keiner weiteren menschlichen Einwirkung durch den Ver-

käufer. Hingegen ist bei Fernunterricht unter Beteiligung eines Lehrers per 

Webcam oder in einem Livechat eindeutig eine menschliche Teilnahme erforder-

lich.14 

 

Ebenso stellt die Tatsache, dass die Leistung auch ohne Internetnutzung möglich 

wäre, keinen Ausschlussgrund für die Beurteilung als Dienstleistung auf elektroni-

schem Wege dar.15 Maßgeblich ist die tatsächliche Ausführung.16 

 

Bei elektronischen Dienstleistungen handelt es sich somit um Dienstleistungen, 

wie z.B. Software- und Appdownloads, sowie die Bereitstellung von Bildern, Filmen 

und Daten über das Internet. Ausgenommen bei der Erbringung elektronischer 

Dienstleistungen sind körperliche Waren, die im Onlinehandel erworben und ver-

schickt werden, sowie Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen. 17 

                                                
9 Vgl. Art. 58 Abs. 1 S. 2 MwStSystRL 2006/112/EG. 
10 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 213. 
11 Vgl. ebenda. 
12 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 117b. 
13 Vgl. Grambeck: Umsatzbesteuerung von elektronischen Dienstleistungen, in: NWB Nr. 43 vom 

20.10.2014, S. 3232. 
14 Vgl. Dr. Winter: Elektronische Dienstleister / 1.3 Auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistun-

gen, URL: https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/elektronische-dienstleister_i-
desk_PI11525_HI863071.html; Stand vom 23.01.2020, 17:58 Uhr. 

15 Vgl. Abschn. 3a.12. Abs. 1 S. 6 UStAE. 
16 Vgl. BFH, Urt. vom 01.06.2016; XI R 29/14 BStBl II 2016, S. 905. 
17 Vgl. Art. 7 Abs. 3 MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
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3 Entwicklung der Rechtslage 

3.1 Rechtslage bis 31. Dezember 2014 

Durch die Verabschiedung einer für alle Mitgliedsstaaten geltenden Durchfüh-

rungsverordnung18 wurde eine einheitliche Anwendung von EU-Vorschriften erfol-

gen. Hierbei handelte es sich um unmittelbar geltendes Recht, welches auf natio-

naler Ebene keiner weiteren Umsetzung erforderte.19 

Dabei wurden unter anderem Regelungen zur Bestimmung des Ortes der Dienst-

leistung festgelegt.20  

 
Bis zum 31. Dezember 2014 bestimmte sich für einen deutschen Unternehmer der 

Ort der elektronische Dienstleistungen an eine Privatperson grundsätzlich nach  

§ 3a Abs. 1 UStG. Das heißt, dass sich der Ort der Leistung dort befand, wo der 

leistende Unternehmer sein Unternehmen betrieb, also im Sitzstaat des Leisten-

den. Unternehmen aus Staaten mit niedrigen Umsatzsteuersätzen erhielten somit 

einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmern aus Staaten, mit sehr hohen 

Steuersätzen.21 

 

Für einen deutschen Unternehmer befand sich folglich der Ort der Leistung im In-

land22 und war dementsprechend steuerbar23 und grundsätzlich auch steuerpflich-

tig, sofern keine Steuerbefreiungsvorschriften24 zur Anwendung kamen. Da in 

Deutschland, im europaweiten Vergleich, verhältnismäßig niedrige Umsatzsteu-

ersätze gelten, hatte der deutsche Unternehmer deutliche Vorteile bei der Preis-

kalkulation gegenüber Unternehmern in anderen Mitgliedsstaaten. 

 

Sofern der Nichtunternehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 

Drittland hatte, bestimmte sich der Ort aber bereits abweichend nach § 3a Abs. 5 

UStG a. F., das hieß, der Ort der Leistung verlagerte sich ins Drittland und war ggf. 

dort steuerbar. Auch bei Leistungen an Nichtunternehmer mit Wohnsitz oder ge-

wöhnlichem Aufenthalt im Drittland befand sich der Ort der Leistung gemäß § 3a 

Abs. 4 Nr. 11-13 UStG a. F., im Ausland. Bezüglich der Besteuerung waren die im 

Drittland geltenden steuerlichen Bestimmungen zu beachten.25 

                                                
18 Vgl. VO (EG) Nr. 1777/2005. 
19 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 7. 
20 Vgl. Art. 9 EG-RL 77/388/EWG.  
21 Vgl. Hildesheim; Offerhaus/Söhn/Lange, Umsatzsteuer-Kommentar, § 18h UStG, Rn. 6. 
22 Vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 UStG. 
23 Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 UStG. 
24 Vgl. § 4 UStG. 
25 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 215. 
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Bei einer entsprechenden Dienstleistung an einen anderen Unternehmer lag der 

Leistungsort gemäß § 3a Abs. 2 UStG beim Sitz des Empfängers. Befand sich 

dieser im übrigen Gemeinschaftsgebiet, kam es zur Umkehr der Steuerschuldner-

schaft gemäß § 13b UStG26. Das bedeutete für den deutschen Unternehmer, dass 

der Leistungsempfänger in seinem Sitzstaat die Steuer anzumelden und abzufüh-

ren hatte.27  

 

Sofern der leistende Unternehmer sein Unternehmen im Drittland betrieb und 

elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer mit Ansässigkeit im Gemein-

schaftsgebiet ausführte, bestimmte sich der Ort der sonstigen Leistung nach § 3a 

Abs. 5 UStG und befand sich somit im sonstigen Gemeinschaftsgebiet. Daraus 

folgte, dass sich der Unternehmer bereits während des alten Rechtsstandes im 

jeweiligen Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich registrieren lassen musste.  

 

Eine Ausnahme dieser Regelung stellte die Ausführung der Leistung eines im Dritt-

land ansässigen Unternehmers an einen Unternehmer im Inland dar, der die Leis-

tung für den nichtunternehmerischen Bereich bezog. Der Ort der Leistung lag zwar 

dennoch im jeweiligen Empfängerstaat, es kommt jedoch zur Umkehr der Steuer-

schuldnerschaft28, da die Voraussetzungen des § 13b Abs. 5 S. 1 i.V.m S. 6 UStG 

erfüllt waren: es handelte sich um einen ausländischen Unternehmer, der eine 

Leistung an einen inländischen Unternehmer erbrachte.  

 

Der Bezug für den nichtunternehmerischen Bereich ist dahingehend irrelevant. 

Dem inländischen Unternehmer wurde lediglich der Vorsteuerabzug nach § 15 

UStG29 versagt, da die Leistung nicht für das Unternehmen ausgeführt wurde.30 

 

3.2  Rechtslage ab 01. Januar 2015 
3.2.1  Ortsbestimmung 
 

Mit dem sogenannten „Kroatien-Anpassungsgesetz“ wurden die unionsrechtlichen 

Vorgaben31 zum Leistungsort umgesetzt.32  

                                                
26 Vgl. § 13b Abs. 1 UStG. 
27 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 215. 
28 Vgl. § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG. 
29 Vgl. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 S. 1 UStG. 
30 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 215. 
31 Vgl. DVO (EU) Nr. 1042/2013. 
32 Vgl. Art. 9 Nr. 2 i. V. m. Art. 28 Abs. 5 StÄnd-AnpG-Kroatien. 
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Das heißt, als Ort der Leistung galt33 der Ort, an dem der Leistungsempfänger 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt innehat. 

 

Demnach war es in der ab 01. Januar 2015 geltenden Rechtslage34 irrelevant, ob 

ein Unternehmer seinen Betriebssitz im Gemeinschaftsgebiet oder im Drittland be-

trieb.  

 

Ziel der Ortsverlagerung war es somit, die Besteuerung am tatsächlichen Ver-

brauchsort zu gewährleisten. Der leistende Unternehmer musste nun die Steuer-

sätze des Mitgliedsstaates anwenden, in welchem er die Leistung erbracht hatte. 

„Zum einen kommt seither allgemein das Bestimmungslandprinzip zur Anwen-

dung, zum anderen sollte durch die Neuregelung eine Verlagerung der des Um-

satzsteueraufkommens in „Niedrigsteuerländer“ verhindert werden.“35 

 

Aufgrund dessen verlagerte sich der Ort für viele Unternehmen in den Ansässig-

keitsstaat der Kunden und somit grundsätzlich auch die umsatzsteuerliche Regist-

rierungspflicht. Für den leistenden Unternehmer bedeutete dies, dass sie sich in 

dem EU-Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich erfassen lassen mussten, Umsatzsteuer-

erklärungen einreichen und die aus der Leistung resultierende Umsatzsteuer-

schuld selbst zu berechnen und abzuführen hatten.36 

 

3.2.2 Einführung der „kleinen einzigen Anlaufstelle“ 
 

Als Vereinfachungsverfahren wurde ebenfalls im Kalenderjahr 2015 das soge-

nannte „Mini One Stop Shop“-Verfahren (deutsch: kleine einzige Anlaufstelle; kurz: 

MOSS) eingeführt.   

 

Unternehmer haben seitdem das Wahlrecht sich entweder steuerlich in jedem An-

sässigkeitsstaat, in dem sie entsprechende Dienstleistungen ausführen, zu regist-

rieren oder am MOSS-Verfahren teilzunehmen.37 

 

                                                
33 Vgl. Art. 58 Abs. 1 MwStSystRL 2006/112/EG. 
34 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 1 UStG. 
35 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 215. 
36 Vgl. Janzen: Lippross/Seibel, Basiskommentar-Steuerrecht, § 3a UStG, Rn. 152. 
37 Vgl. unter 7. dieser Arbeit „Mini One Stop Shop-Verfahren“. 
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4 Rechtslage ab 01. Januar 2019 
4.1 Änderungen 
4.1.1 Ort der Leistung 
 

Mit Wirkung ab dem 01. Januar 2019 wurde der § 3a Abs. 5 UStG38 um eine 

Schwellenwertregelung erweitert und somit erneut geändert39. Die Änderung be-

zweckte, dass die auf elektronischem Weg erbrachten Leistungen an private End-

nutzer, abweichend von der bisherigen Regelung40, wieder am Sitz des leistenden 

Unternehmers nach § 3a Abs. 1 UStG versteuert werden.41 

 

Sofern der leistende Unternehmer seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt in einem Mitgliedsstaat hat und der Gesamtbetrag seiner ausgeführten 

elektronischen Dienstleistungen an Nichtunternehmer im vorangegangenen Ka-

lenderjahr nicht mehr als 10.000 EUR – ohne Mehrwertsteuer – beträgt und diesen 

Betrag auch im laufenden Kalenderjahr nicht überschreitet, kommt es nicht zur 

Ortsverlagerung nach § 3a Abs. 5 S. 1 UStG gemäß Satz 3 dieser Vorschrift. 

Der Leistende kann auf die Anwendung der Umsatzschwelle verzichten, mit der 

Folge, dass der Leistungsort dort ist, wo der Leistungsempfangende seinen Wohn-

sitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz innehat.42 

 

4.1.2 Rechnungslegung und Aufzeichnungspflichten 
 

Grundsätzlich sind gemäß MwStSystRL43 die Vorschriften zur Rechnungserteilung 

des Mitgliedsstaates anzuwenden, in dem die Umsätze ausgeführt werden.44 

 

Neben der Änderung des § 3a Abs. 5 UStG wurden jedoch auch die Vorschriften 

zur Rechnungslegung angepasst. Aufgrund des Gesetzes zur Vermeidung von 

Umsatzsteuerausfällen beim Handel im Internet und zur Änderung weiterer steu-

erlicher Vorschriften wurde eine Änderung des § 14 Abs. 7 UStG mit Wirkung zum 

01. Januar 2019 für alle anfallenden Umsätze i. S. d. § 3a Abs. 5 UStG vorgenom-

men.45  

                                                
38 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 3 UStG. 
39 Vgl. DVO (EU) 2017/2459. 
40 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 1 UStG.  
41 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 2e. 
42 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 4 und 5 UStG. 
43 Vgl. Art. 219 Nr. 1 MwStSystRL. 
44 Vgl. Janzen: Lippross/Seibel, Basiskommentar – Steuerrecht, § 14 UStG, Rn. 169. 
45 Vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2018, Az. III C 3-S 7117-j/18/10002, 2018/1031145; BStBl I 

2018, 1429. 
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Um die Belastungen für den Unternehmer möglichst gering zu halten, sind somit 

die geltenden Vorschriften46 zur Rechnungslegung des Mitgliedsstaates anzuwen-

den, in dem der leistende Unternehmer ansässig ist bzw. in dem er die Teilnahme 

am MOSS-Verfahren anzeigt.47 

 

In Deutschland registrierte Anwender des MOSS-Verfahrens müssen somit die 

Vorschriften gemäß § 14 und § 14a UStG zur Rechnungslegung anwenden.48 

 

Für im Drittland ansässige Unternehmer welche am besonderen Besteuerungsver-

fahren teilnehmen gelten weiterhin die bisherigen Regelungen49 zur Rechnungsle-

gung.50 

 

Für die Aufzeichnungsregelung im Speziellen gilt, dass der Unternehmer bis zu 

einer Umsatzschwelle von 100.000 EUR lediglich ein Beweismittel, statt zwei, zur 

Ortsbestimmung des Endnutzers aufbewahren muss.51 

 

4.1.3 Erweiterung der Anwendungsberechtigten für MOSS  
 

Zusätzlich wird das Besteuerungsverfahren für Drittlandsunternehmer verein-

facht.52 Durch die Änderung des § 18 Abs. 4c UStG haben Unternehmer, welche 

im Drittland ansässig sind, jedoch über eine umsatzsteuerliche Registrierung in 

einem Mitgliedsstaat der EU verfügen, ebenfalls das Recht, das besondere Be-

steuerungsverfahren in Anspruch zu nehmen.53  

Bisher konnten nur Drittlandsunternehmer Gebrauch von dieser Regelung ma-

chen, wenn sie nicht noch in einem weiteren Mitgliedsstaat für Zwecke der Mehr-

wertsteuer registriert waren.54 

 

 

                                                
46 Vgl. § 14 Abs. 7 S. 3 UStG.  
47 Vgl. Hundt-Eßwein, Offerhaus/Söhn/Lange, Umsatzsteuer – Kommentar, § 14 UStG, Rn. 12c/2. 
48 Vgl. Meurer, Verlag Dr. Otto Schmidt, UStB 2019, S. 80. 
49 Vgl. § 14 Abs. 1-6 UStG. 
50 Vgl. Hundt-Eßwein: a.a.O.; Rn. 12c/2. 
51 Vgl. Europäische Kommission: Modernisierung der Mehrwertsteuer für den grenzüberschreitenden 

elektronischen Handel, URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-
cross-border-ecommerce_de; Stand vom 02.02.2020, 14:27 Uhr. 

52 Vgl. Nieskens, Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuer – Kommentar, § 13 UStG, Rn. 452. 
53 Vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2018, Az. III C 3-S 7117-j/18/10002, 2018/1031145; BStBl I 

2018, 1429. 
54 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 141a. 
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4.2 Folgen 
 

Aufgrund des eingeführten Schwellenwertes kommt es wieder zur Ortsbestim-

mung nach § 3a Abs. 1 UStG. Die Ortsbestimmung nach dieser Vorschrift, ent-

spricht somit grundsätzlich wieder dem bereits vor Einführung des Empfängerorts-

prinzips geltenden Rechtsstand vor dem 01. Januar 2015.55  

Erst mit Überschreiten des Schwellenwertes kommt es ab dem Umsatz, welcher 

zum Überschreiten der Grenze geführt hat, zur Ortsverlagerung56. 

 

Der Unternehmer hat die Möglichkeit, auf die Anwendung dieser Schwellenwertre-

gelung zu verzichten. An diese Entscheidung ist er jedoch für einen Mindestzeit-

raum von zwei Kalenderjahren gebunden.57 

 

Kommt es zur Ortsverlagerung, ist zu beachten, dass diese Regelungen auch für 

im Ansässigkeitsstaat von der Abführung der Umsatzsteuer befreite Kleinunter-

nehmer gelten. 

 

Der Kleinunternehmer i. S. d. § 19 UStG muss seinen Leistungsempfängern – in 

deren Mitgliedsstaaten – den dort gültigen Umsatzsteuersatz in Rechnung stellen. 

Er ist also wie jeder andere Unternehmer verpflichtet, die Umsatzsteuer in dem 

Ansässigkeitsstaat seines Kunden abzuführen. Auch hier besteht die Möglichkeit 

sich entweder steuerlich in jedem Staat erfassen zu lassen oder am MOSS-Ver-

fahren teilzunehmen.58 

 

4.2.1 Bedeutung für im Inland ansässige Unternehmer 
 

Grundsätzlich befindet sich der Ort der Leistung gemäß § 3a Abs. 5 S. 1 UStG, je 

nachdem ob der Leistungsempfänger seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt im Drittland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat innehat, im Aus-

land. Ist der Ort der Leistung aufgrund des Verzichts oder Überschreitens der 

Schwellenwertregelung im Drittland – muss sich der Leistende dort steuerlich re-

gistrieren lassen und den Melde- und Erklärungspflichten nachkommen. Greift die 

Ortsverlagerung bei einem in einem Mitgliedsstaat ansässigen privaten Endnutzer, 

                                                
55 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 250. 
56 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 1 UStG. 
57 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 4 und 5 UStG. 
58 Vgl. Vetter, Stößel, Schneidereit: Kleinunternehmerregelung bei auf elektronischem Weg er-

brachten sonstigen Leistungen, in: NWB 52 vom 20.12.2019 S. 3824. 
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muss sich der Unternehmer, wie beim Leistungsort im Drittland, grundsätzlich in 

diesem Verbrauchsstaat steuerlich registrieren.59  

 

Abweichend gibt es jedoch seit Januar 2015 die Möglichkeit am MOSS-Verfahren 

teilzunehmen.60 

 

Einen besonderen Nutzen der Rechtsänderungen zum 01. Januar 2019 zieht der 

unter die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG fallende Unternehmer. 

Bisher musste er bei Erbringung elektronischer Dienstleistungen die Steuer beim 

Empfängerstaat anmelden und abführen. Aufgrund der Einführung des Schwellen-

wertes und der damit verbundenen Ortsverlagerung, die erst ab einem Umsatz von  

10.000 EUR greift, erfolgt die Ortsbestimmung nach § 3a Abs. 1 UStG. 61 

 

Das heißt, der Ort der Leistung befindet sich für ihn im Inland und ist auch dort 

steuerbar nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Aufgrund des § 19 Abs. 1 S. 1 UStG wird 

die Steuer auf im Inland steuerpflichtige Umsätze nicht erhoben. Kommt es zum 

Überschreiten der Grenze, ist ab einem Wert von 10.001 EUR eine Versteuerung 

im Empfängerstaat vorzunehmen.  

 

Ein freiwilliger Verzicht auf Anwendung der Umsatzschwelle wäre somit für den 

Kleinunternehmer nicht ratsam. Jedoch muss der Kleinunternehmer beachten, 

dass die Umsätze – sofern keine Ortsverlagerung nach § 3a Abs. 5 S. 1 UStG 

greift – in Deutschland mit in die Umsatzgrenze nach § 19 Abs. 1 S. 2 i. V. m. Abs. 

3 UStG gerechnet werden, da diese in Deutschland steuerbar sind. Kommt es zur 

Überschreitung dieser Umsatzgrenze, greift für den Unternehmer die Regelbe-

steuerung.62 

 

Ist im laufenden Jahr eine Überschreitung der ab 2019 geltenden Umsatzgrenze 

für Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 S. 1 UStG i. H. v. 22.000 EUR wahrschein-

lich, sollte der Leistende gegebenenfalls doch auf die Anwendung63 des Schwel-

lenwertes verzichten. Besteuert er die Umsätze jeweils in dem Mitgliedsstaat, in 

dem der private Endnutzer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt innehat, 

werden diese Umsätze nicht in die Berechnung nach § 19 UStG einbezogen.64 

                                                
59 Vgl. Janzen zu § 3a UStG: a.a.O.; Rn. 152. 
60 Vgl. unter 7.1 dieser Arbeit „Was ist Mini One Stop Shop?/Rechtsgrundlage“. 
61 Vgl. Vetter, Stößel, Schneidereit: a.a.O.; S. 3825. 
62 Vgl. Vetter, Stößel, Schneidereit: a.a.O.; S. 3825. 
63 Vgl. § 3a Abs. 5 S. 4 und 5 UStG. 
64 Vgl. Vetter, Stößel, Schneidereit: a.a.O.; S. 3822. 
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4.2.2 Bedeutung für im Gemeinschaftsgebiet ansässige   
Unternehmer 

 

Unternehmer, welche elektronische Dienstleistungen an deutsche Nichtunterneh-

mer erbringen und ihren Sitz oder Niederlassung in einem EU-Mitgliedsstaat ha-

ben, müssen sich umsatzsteuerlich in Deutschland registrieren lassen.65 Seit Ein-

führung der Schwellenwertregelung entfällt diese Registrierung in Deutschland 

ebenfalls für diese Unternehmer, sofern der Grenzwert nicht überschritten wird. 

 

Sofern eine Registrierung in Deutschland erfolgen muss, weil Umsätze über 

10.000 EUR erbracht wurden, haben auch diese Unternehmer das Wahlrecht am 

MOSS-Verfahren teilzunehmen.  

 

4.2.3 Bedeutung für im Drittland ansässige Unternehmer 
 

Unternehmer, welche weder in Deutschland, noch in einem EU-Mitgliedsstaat an-

sässig sind, müssen sich grundsätzlich bei Ausführung elektronischer Dienstleis-

tungen an Nichtunternehmer im Verbrauchsstaat für Umsatzsteuerzwecke regist-

rieren lassen.66  

 

Seit 01. Januar 2019 wird es nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unterneh-

mern gestattet, das besondere Besteuerungsverfahren MOSS in Anspruch zu neh-

men, sofern sie in einem Mitgliedsstaat über eine Umsatzsteuerregistrierung ver-

fügen.67 Bisher war eine ausschließliche Tätigkeit gemäß § 3a Abs. 5 UStG erfor-

derlich. 68 Auf diese Voraussetzung wird ab dem 01.Januar 2019 verzichtet.69  

 

Sofern eine umsatzsteuerliche Registrierung in mehreren Mitgliedsstaaten vorhan-

den ist, hat der Unternehmer das Wahlrecht, in welchem dieser Staaten er sich 

zum MOSS-Verfahren anmeldet.70 

                                                
65 Vgl. Nieskens: a.a.O.; Rn. 451. 
66 Vgl. Nieskens: a.a.O.; Rn. 451. 
67 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 141a. 
68 Vgl. BMF-Schreiben vom 14.12.2018, Az. III C 3-S 7117-j/18/10002, 2018/1031145; BStBl I 

2018, 1429. 
69 Vgl. Nieskens: a.a.O.; Rn. 452. 
70 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer vom 23.10.2013 der Euro-

päischen Kommission, S. 4. 
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5 Vermutungsregelungen 
 

Maßgeblich für die Besteuerung elektronischer Dienstleistungen ist es, den richti-

gen Umsatzort zu ermitteln.  

 

Bei einer falschen Ortsbestimmung kommt es gegebenenfalls zur Besteuerung im 

falschen Staat und somit zur Anwendung unrichtiger Steuersätze und Steuerbe-

freiungsvorschriften. Dies kann zu erheblichen steuerlichen Konsequenzen führen. 

Sollte der Ort der Leistung in einem anderen Land liegen, kann es sein, dass eine 

gegebenenfalls höher ausfallende Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger nicht 

mehr nachgefordert werden kann, oder das die Steuer auf falsch ausgewiesene 

Umsatzsteuern zusätzlich nach § 14c UStG geschuldet wird.71  

 

Da es in der Realität zu Schwierigkeiten kommen kann, den Empfängerstandort 

zweifelsfrei festzustellen, werden in der MwStSystRL-DV72 Vermutungsregelun-

gen zur Bestimmung des Leistungsorts getroffen, welche als praxistaugliche An-

haltspunkte dienen sollen.73 Besonders häufig vorkommende Sachverhalte wer-

den somit in Form einer widerlegbare Vermutung zur Ortsbestimmung geregelt.74 

Die Artikel 24a-f der genannten Verordnung stellen diese Vermutungsregelungen 

dar und zeigen auf, dass es nicht zwangsläufig auf den Wohnort des Endverbrau-

chers ankommt.  

 

Grundsätzlich wird vermutet, dass sofern der private Endverbraucher in mehreren 

Ländern einen Wohnsitz unterhält oder Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt 

auseinanderfallen, als Ort der Leistung der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts maß-

gebend ist.75 

 

Darüber hinaus wurden für alle Mitgliedsstaaten geltende Vermutungsregelungen 

eingeführt, um den Ort der Leistung einheitlich bestimmen zu können.76 

Besonderheiten stellen Leistungen an Orten wie Internetcafés, Hotels und WLAN-

Hotspots dar, denn die physische Präsenz ist entscheidend. 77 Der Ort der Nutzung 

gilt somit als maßgeblich für die Besteuerung.78  

                                                
71 Vgl. Prätzler, jurisPR-SteuerR 48/2016 Anm. 5. 
72 Vgl. Art. 24a – f MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
73 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 218. 
74 Vgl. Kemper, Verlag Dr. Otto Schmidt, UR 2017, S. 7. 
75 Vgl. Art. 24 Buchst. b MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
76 Vgl. Meurer, Verlag Dr. Otto Schmidt, StBW 2014, S.759. 
77 Vgl. Grambeck: a.a.O.; S. 3235. 
78 Vgl. Art. 24a Abs. 1 MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
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Bei Leistungen während einer Personenbeförderung per Schiff, Flugzeug oder 

Bahn ist das Abgangsland entscheidend.79 

 

Ebenso gilt die Vermutung, dass wenn einem Nichtsteuerpflichtigen elektronisch 

erbrachte Dienstleistungen über seinen Festnetzanschluss erbracht werden, dass 

der Dienstleistungsempfänger an dem Ort, an dem sich der Festnetzanschluss be-

findet, ansässig ist, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in-

nehat.80 Bei Leistungen über ein mobiles Netz befindet sich der Ort der Leistung 

gemäß Vermutungsregelung in dem Land, dass durch den Ländercode der SIM-

Karte bezeichnet ist.81 

 

Die Widerlegung der Vermutungsregelungen ist sowohl seitens der Finanzverwal-

tung als auch durch den Unternehmer jederzeit möglich.82 

 

Der Unternehmer muss, um die Vermutung zu widerlegen gemäß. § 24d i. V. m. 

§§ 24e und f MwStSystRL-DV drei sich nicht widersprechende Beweismittel vorle-

gen, aus denen sich ein anderer Leistungsort ergibt.  

Seit dem 01. Januar 2019 ist es aus Vereinfachungsgründen ausreichend nur zwei 

Beweismittel vorzulegen, wenn der Unternehmer ausschließlich in einem EU-Mit-

gliedsstaat ansässig ist und einen Wert von 100.000 EUR netto im laufenden und 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht überschritten hat.83  

 

Hierbei gelten insbesondere die Rechnungsanschrift des Dienstleistungsempfän-

gers, Bankangaben wie der Ort, an dem das Konto geführt wird, der Mobilfunk – 

Ländercode einer SIM -Karte bzw. der Ort des Festnetzanschlusses und sonstige 

wirtschaftlich relevante Informationen als geeignete Beweismittel.84 

 

Seitens des Finanzamtes ist es ausreichend, wenn Hinweise zu einer falschen 

Rechtsanwendung oder Missbrauch von Rechtsvorschriften durch den leistenden 

Unternehmer vorliegen.85 

 

 

                                                
79 Vgl. Art. 24a Abs. 2 MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
80 Vgl. Art. 24b Buchst. a MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
81 Vgl. Art. 24b Buchst. b MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
82 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 219. 
83 Vgl. Janzen zu § 3a UStG: a.a.O.; Rn. 156. 
84 Vgl. Art. 24e und f MwStSystRL-DV 282/2011/EU. 
85 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 219. 
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6 Leistungsketten 
 

Schuldner der Umsatzsteuer ist grundsätzlich der leistungserbringende Unterneh-

mer. Wenn jedoch ein Vermittler über ein Portal, eine Plattform oder eine Schnitt-

stelle zwischengeschaltet wird und der Unternehmer die Leistung somit nicht mehr 

direkt an den privaten Endnutzer erbringt, muss eindeutig bestimmt werden, wer 

der tatsächliche Erbringer der Dienstleistung ist.86 

 

Gemäß MwStSystRL-DV87, wird die widerlegbare Vermutung manifestiert, dass 

ein Steuerpflichtiger, der an der Erbringung von elektronischen Dienstleistungen 

beteiligt ist, im eigenen Namen auftritt, jedoch auf Rechnung des Anbieters der 

Dienstleistung. Auf nationaler Ebene wurde diese Änderung durch das Kroatien-

Anpassungsgesetz88 auch im Umsatzsteuergesetz verankert89. 

 

Das bedeutet für jeden Umsatz innerhalb der Lieferkette zwischen Anbieter der 

Leistung und dem letztendlichen Nutzer, dass jeder zwischengeschaltete Vermitt-

ler – Empfänger, jedoch auch Leistender – der elektronischen Dienstleistung ist. 

Die Vermutungsregelung gilt unabhängig von der Anzahl zwischengeschalteter 

Vermittler. 

 

Wenn also beispielsweise ein Unternehmen Apps verkauft, gilt dieses als Erbringer 

der elektronischen Dienstleistung an den Endnutzer und nicht der Unternehmer, 

der über das Portal des App-Anbieters seine Entwicklung verkaufen möchte. Das 

Unternehmen, dass die Apps anbietet tritt somit als zwischengeschalteter Dienst-

leister auf.90 Es wird somit fingiert, dass der ursprüngliche Anbieter eine sonstige 

Leistung an den zwischengeschalteten Unternehmer erbringt und dieser wiederum 

eine Leistung an die Privatperson erbringt – hierbei handelt es sich um eine soge-

nannte Leistungskommission.91 

 

Im allgemeinen Besteuerungsverfahren gilt also, das jede Leistung gesondert zu 

beurteilen ist. Das bedeutet, dass der erste leistende Unternehmer, also der Leis-

                                                
86 Vgl.Grebe: a.a.O.; S. 214. 
87 Vgl. Art. 9a Abs. 1 MwStSystRL-DV 1042/2013. 
88 Vgl. Art. 9 Nr. 1 i. V. m. Art. 28 Abs. 5 StÄnd-AnpG-Kroatien. 
89 Vgl. § 3 Abs. 11a UStG. 
90 Vgl. Vorsicht Umsatzsteuer bei elektronischen Dienstleistungen, URL: https://www.penka-

stb.com/wp-content/uploads/2017/01/Vorsicht_Umsatzsteuer_bei_elektronischen_Dienstleistun-
gen.pdf; Stand vom 12.02.2020, 10:18 Uhr. 

91 Vgl.Grebe: a.a.O.; S. 214. 
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tende, seine elektronische Dienstleistung an den zwischengeschalteten Unterneh-

mer, den Betreiber, erbringt. Hierbei erfolgt die Ortsbestimmung nach dem Grund-

satz gemäß § 3a Abs. 2 UStG, da es sich um eine Leistungserbringung unter zwei 

Unternehmen handelt. Werden mehrere Unternehmer zwischengeschaltet, gilt die-

ser Grundsatz für jeden Leistungsvorgang.  

 

In der Folge ist der Unternehmer, der die Leistung erhält, aufgrund der Umkehr der 

Steuerschuldnerschaft92 in der Pflicht den geschuldeten Umsatzsatzsteuerbetrag 

zu erklären und abzuführen. Die elektronische Dienstleistung des Unternehmers 

an die Privatperson im Sinne des § 3a Abs. 5 UStG93 wird nach den bereits ge-

nannten Ausführungen94 besteuert. 

 

Diese Vermutungsregelung gilt, solange sie nicht entsprechend der Rechtsvor-

schriften widerlegt wird.95 Widerlegbar ist die Fiktion dann, wenn der ursprüngliche 

Anbieter der elektronischen Dienstleistung ausdrücklich als Erbringer der Leistung 

genannt wird und das auch in den vertraglichen Bestimmungen zwischen allen 

teilhabenden Unternehmern ersichtlich ist. Des Weiteren muss der Anbieter auch 

in der Rechnung an den privaten Endnutzer angegeben sein96. 

 

Wird also die Vermutung widerlegt, bleibt der erste Anbieter der Leistung der Leis-

tungserbringer und muss der gesetzlichen Verpflichtung zur Erklärung und Abfüh-

rung der Umsatzsteuer im jeweiligen Empfängerstaat nachkommen.97 

 

Die Widerlegbarkeit der Vermutungsregelung kann jedoch ausgeschlossen sein, 

wenn der zwischengeschaltete Betreiber der Plattform die Abrechnung gegenüber 

dem Leistungsempfänger autorisiert. Das heißt, wenn der Unternehmer die Ab-

rechnung entscheidend beeinflussen kann, im Hinblick auf den Zeitpunkt der Zah-

lung oder wenn er Einfluss auf die Belastung des Kundenkontos hat. Außerdem ist 

die Widerlegbarkeit ausgeschlossen, wenn der Anbieter die Erbringung der sons-

tigen Leistung genehmigt, oder er die Bedingungen der Leistungserbringung fest-

legen kann.98 

 

                                                
92 Vgl. §13b Absatz 1 bzw.  2 Nr. 1 UStG. 
93 Vgl. § 3a Absatz 5 Satz 1 und 2 UStG. 
94 Vgl. unter 4 dieser Arbeit: „Neue Rechtslage ab 01. Januar 2019“. 
95 Vgl. Art. 9a Abs. 1 MwStSystRL-DV 1042/2013. 
96 Vgl. Art. 9a Abs. 1 Buchst. a und b MwStSystRL-DV 1042/2013. 
97 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 214. 
98 Vgl. Meurer: a.a.O.; S. 758. 
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7 „Mini One Stop Shop“-Verfahren  
7.1 Was ist Mini-One-Stop-Shop/Rechtsgrundlage 
 

Beim “Mini-One-Stop-Shop”-Verfahren, kurz: MOSS, handelt es sich um eine Er-

leichterung im Besteuerungsverfahren für in der Europäischen Union ausgeführten 

elektronischen Dienstleistungen, sowie für Rundfunk- und Telekommunikations-

leistungen ab dem 01. Januar 2015.99  

 

Es handelt sich um ein System, welches Unternehmen, die elektronische Dienst-

leistungen ausführen, ermöglicht ihre damit verbundenen steuerlichen Pflichten 

über ein Web-Portal zu erfüllen. Unternehmer können über dieses Portal ihre be-

sonderen Steuererklärungen an einer zentralen Stelle für die jeweiligen Mitglieds-

staaten der EU, in denen Leistungen ausgeführt wurden, abgeben und die verein-

nahmte Umsatzsteuer anmelden und abführen.100 

 

Die Einführung der „kleinen einzigen Anlaufstelle“ erfolgt somit parallel zur Durch-

setzung des Bestimmungslandprinzips, um die neuen damit verbundenen steuer-

lichen Pflichten zu erleichtern.101 

 

Im nationalen Recht ist das MOSS-Verfahren mit dem neu eingeführten § 18h 

UStG für deutsche Unternehmer geregelt.102 Die sogenannte „Anlaufstelle“ stellt in  

Deutschland das Bundeszentralamt für Steuern dar.  

 

Die im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmer können ebenso am 

MOSS-Verfahren teilnehmen, sofern sie die entsprechenden Umsätze ausführen. 

Für Umsätze dieser Unternehmer in Deutschland gilt dann § 18 Abs. 4e UStG für 

das weitere Besteuerungsverfahren.103  

 

Drittlandsunternehmer durften bis 31. Dezember 2014 am besonderen Besteue-

rungsverfahren teilnehmen, sofern sie Umsätze i. S. d. § 3a Abs. 5 UStG innerhalb 

der EU ausführten und weder in einem EU-Mitgliedsstaat einen Sitz oder eine Be-

triebsstätte innehatten noch steuerlich registriert waren. Seit dem 01. Januar 2019 

                                                
99 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 2 
100 Vgl. Meurer: a.a.O.; S. 760. 
101 Vgl. Dr. Winter, Matthias: Mini One Stop Shop (MOSS), URL: https://www.haufe.de/finance/fi-

nance-office-professional/mini-one-stop-shop-moss_idesk_PI11525_HI7183285.html; Stand vom 
28.01.2020, 19:20 Uhr. 

102 Vgl. Art. 8 Nr. 3 i. V. m. Art 28 Abs. 4 StÄnd-AnpG-Kroatien. 
103 Vgl. Kemper, Verlag Dr. Otto Schmidt, UR 2015, S. 654. 
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wurde der Anwenderbereich jedoch um die Drittlandsunternehmer erweitert, die 

bereits in einem Mitgliedsstaat der EU umsatzsteuerlich erfasst sind.104 

 

Im Speziellen stellt das MOSS-Verfahren eine Erleichterung für die Unternehmer 

dar, die elektronische Dienstleistungen an Nichtunternehmer in einem anderen 

Mitgliedsstaat der EU ausführen, als in dem Staat in dem sie Ihren Sitz oder eine 

Niederlassung innehaben.105 

 

Unternehmer haben somit das Wahlrecht sich entweder in jedem Mitgliedsstaat 

steuerlich erfassen zu lassen, in dem sie die Umsätze erzielen, oder am MOSS-

Verfahren teilzunehmen.106 Im letztgenannten Fall besteht die Vereinfachung für 

einen Unternehmer darin, dass dieser sich umsatzsteuerlich ausschließlich in sei-

nem Ansässigkeitsstaat registrieren muss. Die Anlaufstelle verteilt dann die Um-

satzsteuern an die einzelnen Staaten. 107 

 

Unternehmer müssen grundsätzlich in jedem Staat eine Umsatzsteuererklärung 

abgeben, in welchem sie entsprechende Umsätze ausführen, mit Berechnung und 

Zahlung der Steuerschuld. Da dieses Verfahren sehr aufwendig ist und mit nicht 

unerheblichen Kosten verbunden ist, kann jeder Unternehmer, der Leistungen im 

Sinne des § 3a Abs. 5 S. 2 UStG ausführt, das vereinfachte Besteuerungsverfah-

ren freiwillig in Anspruch nehmen.108 

 

Da der Ort der Dienstleistung seit Einführung des Empfängerortsprinzips grund-

sätzlich im Wohnsitzstaat des Leistungsempfängers liegt, ergeben sich aus dem 

angebotenen MOSS-Verfahren somit erhebliche administrative Vorteile.109 

 

Seit dem 01. Januar 2019 erfolgt jedoch aufgrund des neu eingeführten Schwel-

lenwertes eine Ortsverlagerung in den Verbrauchsstaat erst ab dem Überschreiten 

von 10.000 EUR. Dieser Wert hat grundsätzlich keine Auswirkung auf das beson-

dere Besteuerungsverfahren als solches. Erfolgt keine Ortsverlagerung nach § 3a 

Abs. 5 UStG, befindet sich der Ort der Leistung wie bereits ausgeführt im Inland. 

Im Sitzstaat des Unternehmers anfallende elektronische Dienstleistungen sind 

                                                
104 Vgl. Kossack: a.a.O.; Rn. 141a. 
105 Vgl. Kossack, a.a.O.; Rn. 2c. 
106 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-stop-shop (MOSS) für die zentral zuständigen Finanzämter nach der 

UStZustV, Bayrisches Landesamt für Steuern Stand: 06.2017; S. 6. 
107 Vgl. Hildesheim; a.a.O.; Rn. 1. 
108 Vgl. Janzen zu § 3a UStG: a.a.O.; Rn. 152. 
109 Vgl. Dr. Grambeck: a.a.O.; S.3235. 
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nicht über das MOSS-Verfahren beim BZSt zu erklären, sondern beim örtlich für 

die Umsatzsteuer zuständigen Betriebsstättenfinanzamt110. 

 

Somit muss der Unternehmer prüfen, ob seine Umsätze im EU-Ausland diesen 

Wert übersteigen werden und demnach eine Registrierung sinnvoll ist.   

 

7.2 Voraussetzungen 
 

Die Entscheidung zur Nutzung des MOSS-Verfahrens muss der Unternehmer für 

alle Länder, in denen er entsprechende Leistungen erbringt einheitlich vorneh-

men.111 

 

Voraussetzung für die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren für in 

Deutschland ansässige Unternehmen ist, dass diese elektronische Dienstleistun-

gen ausführen. Diese Umsätze müssen für in anderen EU-Mitgliedsstaaten ansäs-

sige Nichtunternehmer erbracht werden. Außerdem darf in diesen Staaten kein 

Sitz oder eine feste Niederlassung betrieben werden.112  

 

Auch Kleinunternehmer i. S. d. § 19 UStG haben das Wahlrecht am MOSS-Ver-

fahren teilzunehmen.113  

 

Bei einer vorliegenden umsatzsteuerlichen Organschaft ist die Anwendung nur 

möglich, wenn weder Organträger noch Organgesellschaft in dem Mitgliedsstaat 

einen Sitz oder eine Niederlassung haben, in dem der Leistungsempfänger ansäs-

sig ist. Das Wahlrecht zur Teilnahme am MOSS-Verfahren kann nur vom Organ-

träger getroffen werden.114 

Sofern der Unternehmer an der Sonderregelung teilnehmen möchte, muss er sich 

dazu im Vorfeld beim BZSt registrieren.115 

 

Unternehmer welche in einem Mitgliedsstaat der EU ansässig sind und Leistungen 

an Nichtunternehmer in Deutschland erbringen und ab 01. Januar 2019 die Vor-

aussetzungen der Schwellenwertregelung nicht erfüllen oder auf die Anwendung 

                                                
110 Vgl. § 21 Abs. 1 AO. 
111 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 1c. 
112 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 21. 
113 Vgl. Abschn. 18h.1. Abs. 1 S. 2 UStAE. 
114 Vgl. Abschn. 18h.1. Abs. 1 S. 4 + 5 UStAE. 
115 Vgl. unter 7.4 dieser Arbeit „Registrierung“. 
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verzichten, können aus Vereinfachungsgründen ebenfalls am MOSS-Verfahren 

teilnehmen, um sich so nicht steuerlich in Deutschland registrieren zu müssen.116  

 

Voraussetzung ist, dass diese weder Sitz noch Niederlassung in Deutschland in-

nehaben. Im Falle einer umsatzsteuerlichen Organschaft gilt die Rechtslage wie 

für einen deutschen Unternehmer analog.  

Der Unternehmer muss die Teilnahme am besonderen Verfahren der zuständigen 

Behörde in seinem Sitzstaat anzeigen. 117 In Deutschland ist dann das Finanzamt 

für das Besteuerungsverfahren zuständig gemäß der Umsatzsteuerzuständig-

keitsverordnung.118 

 

Handelt es sich beim Leistenden um einen im Drittstaat ansässigen Unternehmer,  

kann er sich für das MOSS-Verfahren registrieren lassen, sofern er im Gemein-

schaftsgebiet elektronische Dienstleistungen erbringt. Er hat das Recht sich in ei-

nem der Länder, in dem er die Leistungen ausführt, anzumelden und dort zentral 

alle elektronischen Dienstleistungen zu erklären. Abweichend kann er sich jedoch 

auch in jedem einzelnen Land registrieren lassen und dort am Regelbesteuerungs-

verfahren teilnehmen.119  

 

Meldet sich der Unternehmer eines Drittlandes in Deutschland zum MOSS-Verfah-

ren an, gilt auch hier die Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung120. 

 

7.3 Registrierung 
 

Für das MOSS-Verfahren muss sich der Unternehmer in seinem Ansässigkeits-

staat registrieren lassen. Der Ansässigkeitsstaat ist somit der Registrierungs-

staat.121 

 

Zu unterscheiden sind an dieser Stelle Steuerpflichtige im Rahmen der EU-Rege-

lung und jene der Nicht-EU-Regelung. Die EU-Regelung umfasst gemäß MwSt-

SystRL-DV122 die Unternehmer mit Sitz oder zumindest einer Niederlassung im 

Gebiet der Europäischen Union. Das heißt, dass die EU-Regelung sowohl für deut-

                                                
116 Vgl. § 18 Abs. 4e S. 1 UStG. 
117 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 205g.  
118 Vgl. § 1 Abs. 1 UStZustV. 
119 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 217, 218. 
120 Vgl. § 1 Abs. 1 UStZustV. 
121 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 1. 
122 Vgl. Art 57a Nr. 1 VO (EU) 282/2011. 
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sche Unternehmer als auch für Unternehmer im übrigen Gemeinschaftsgebiet an-

wendbar ist. Im Rahmen dieser Regelung ist eine Registrierung zum MOSS-Ver-

fahren eines Unternehmers nur in dem Land zulässig, in dem er seinen Sitz oder 

eine Betriebsstätte unterhält. Dieses Land ist somit der Mitgliedsstaat der Identifi-

zierung. Hat ein Unternehmer mehrere feste Niederlassungen, kann er selbst ent-

scheiden, welcher Mitgliedsstaat für die Identifizierung zuständig sein soll.123 

 

Seit dem 01. Januar 2019 können jedoch auch Drittlandsunternehmer, welche 

steuerlich bereits in einem EU-Mitgliedsstaat registriert sind am MOSS-Verfahren 

teilnehmen.124 

Befindet sich der Sitz eines Unternehmens nicht in der EU, jedoch eine Niederlas-

sung, erfolgt die Registrierung in dem Mitgliedsstaat, in dem eine feste Niederlas-

sung betrieben wird.  

 

Die Nicht-EU-Regelung bezieht sich auf Unternehmer, welche in der EU weder 

einen Sitz noch eine feste Niederlassung innehaben und auch nicht umsatzsteu-

erlich in einem Mitgliedsstaat registriert sind. Im Rahmen dieser Regelung können 

Drittlandsunternehmer den Mitgliedsstaat der Identifizierung wählen, anhand der 

Länder in der sie entsprechende Umsätze ausführen.125  

 

Hat sich ein Unternehmer, aus einem Mitgliedsstaat der EU, für das MOSS-Ver-

fahren registrieren lassen, nutzt er die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, die 

er auch im allgemeinen Besteuerungsverfahren in seinem Ansässigkeitsstaat ver-

wendet. Unternehmer aus dem Drittland erhalten eine individuelle Identifikations-

nummer.126 

 

Ist die Registrierung gültig, wirkt sie ab dem ersten Tag des Quartals, dass auf das 

Quartal folgt, in dem die Registrierung vorgenommen wurde.127 

Erbringt der Steuerpflichtige bereits elektronische Dienstleistungen, gilt die Regis-

trierung ab dem Tag der ersten erbrachten Leistung, wenn der steuerpflichtige Un-

ternehmer seinen Registrierungsstaat bis zum zehnten des Monats nach der ers-

ten Dienstleistung informiert hat. Hat er die Meldung nicht bis zum zehnten er-

bracht, muss er bis zum Beginn des nächsten Quartals, ab dem die Teilnahme 

                                                
123 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 3, 5. 
124 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 4. 
125 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 1c. 
126 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 5, 8. 
127 Vgl. Art. 57d VO (EU) 282/2011.  
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beginnt, seinen Erklärungs- und Meldepflichten in den jeweiligen Mitgliedsstaaten 

selbständig nachkommen.128  

 

Das Datum der Entscheidung über die Registrierung wird dem Unternehmer über 

das Portal der Anlaufstelle mitgeteilt. Der Unternehmer erhält keinen Zulassungs-

bescheid zur Teilnahme am besonderen Verfahren. Lediglich bei der Ablehnung 

erhält der Steuerpflichtige einen Verwaltungsakt mit Rechtsbehelfsbelehrung ge-

mäß AO129. Der Unternehmer hat folglich die Möglichkeit Einspruch gegen die Ab-

lehnung der Registrierung einzulegen.130 

 

Ein Unternehmer, welcher in Deutschland einen Sitz oder eine Niederlassung be-

treibt, muss also beim BZSt, vor Beginn des Besteuerungszeitraumes (dem Kalen-

dervierteljahr) seine Teilnahme bekanntgeben. Die Registrierung erfolgt elektro-

nisch über das BZSt-Onlineportal.131  

In dieser Registrierung sind u.a. die vom Mitgliedsstaat der Identifizierung erteilte 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Name und Anschrift des Unternehmens und 

die Bankverbindung anzugeben.132  

 

Möchte ein Unternehmer im Gemeinschaftsgebiet der EU am MOSS-Verfahren 

teilnehmen, gibt er die Meldung zur Teilnahme an die Finanzverwaltung seines 

Sitzstaates. Der Ansässigkeitsstaat leitet die Meldung anschließend an das deut-

sche BZSt weiter. Hier wird die Information in einer zentralen Datenbank gespei-

chert und die Mitteilung über den Teilnehmer am Verfahren wird dann an das, ge-

mäß der Umsatzsteuerzuständigkeitsvereinbarung133 zuständige Finanzamt in 

Deutschland weitergeleitet.134 

 

Das örtlich zuständige Finanzamt erhält somit sämtliche Registrierungsdaten und 

-angaben, die der Unternehmer bereits im Sitzstaat erteilt hat. Informationen die 

seitens des Steuerpflichtigen beim Sitzstaat nachgereicht werden, werden nicht 

                                                
128 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 8, 9. 
129 Vgl. § 355 Abs. 1 S. 1 AO i. V. m. § 18h Abs. 6 UStG.  
130 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 27 – 30a.  
131 Vgl. Bundeszentralamt für Steuern: Allgemeine Informationen; URL: https://www.bzst.de/DE/Un-

ternehmen/Umsatzsteuer/MiniOneStopShop/Elektr_Datenuebermittlung/elektronische_datenu-
ebermittlung_node.html; Stand vom 20.02.2020, 17:37 Uhr. 

132 Vgl. Dr. Winter, Matthias: Mini One Stop Shop (MOSS), URL: https://www.haufe.de/finance/fi-
nance-office-professional/mini-one-stop-shop-moss_idesk_PI11525_HI7183285.html; Stand vom 
28.01.2020, 19:20 Uhr. 

133 Vgl. § 1 Abs. 1 UStZustV. 
134 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 10. 
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mehr an das Finanzamt übermittelt. Das zentral zuständige Amt prüft die vorlie-

genden Registrierungsdaten und nimmt im Falle der Akzeptanz der Registrie-

rungsmeldung den Fall auf und erteilt eine Steuernummer. Der Steuerpflichtige hat 

eine gesonderte Steuernummer für das MOSS-Verfahren zu erhalten, wenn er be-

reits aufgrund von anderen Umsätzen steuerlich geführt wird.135 

 

7.4 Besteuerungsverfahren und -zeitraum 
 

Sofern ein deutscher Unternehmer diese Regelung in Anspruch nimmt, muss er 

20 Tage nach Ablauf eines jeden Quartals beim BZSt eine Umsatzsteuererklärung 

übermitteln.136 Besteuerungszeitraum ist demzufolge das Kalendervierteljahr.137 

Für einen Unternehmer, welcher monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen einzu-

reichen und demnach auch monatlich seine Umsatzsteuerzahllast zu tragen hat, 

stellt dies somit auch einen Liquiditätsvorteil dar.138 

 

In der Umsatzsteuererklärung sind genaue Angaben zu den Dienstleistungen für 

Kunden in jedem EU-Mitgliedsstaat zu machen. 

Es ist für jeden Verbrauchsstaat die auf die ausgeführten Umsätze entfallende 

Steuer, zu den in diesen Staaten anfallenden Steuersätzen zu berechnen und 

diese an die zuständige Behörde zu entrichten. Die besondere Erklärung enthält 

die Bemessungsgrundlagen und Umsatzsteuerbeträge gesondert für jeden Mit-

gliedsstaat.139 

Sofern keine Umsätze in einem Verbrauchsstaat ausgeführt wurden, ist dieser 

Staat in der Erklärung nicht zu erfassen. Sollten gar keine Umsätze ausgeführt 

worden sein, ist in dem abgelaufenen Quartal eine Nullmeldung durchzuführen.140 

 

Die besondere Erklärung stellt eine Steueranmeldung i. S. d. § 150 Abs. 1 S. 3 AO 

dar. Demnach kann eine Erklärung entweder nicht zustimmungsbedürftig oder zu-

stimmungsbedürftig gemäß § 168 AO sein. Nicht zustimmungsbedürftige Anmel-

dungen stellen eine Festsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung141 dar. Zu-

stimmungsbedürftig kann eine besondere Erklärung nur sein, wenn es sich um 

                                                
135 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-stop-shop (MOSS): a.a.O.; S. 11. 
136 Vgl. § 18h Abs. 3 S.1 UStG.  
137 Vgl. Janzen: Lippross/Seibel, Basiskommentar-Steuerrecht, § 16 UStG; Rn 49. 
138 Vgl. Dr. Grambeck: a.a.O.; S. 3236. 
139 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 19. 
140 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 54. 
141 Vgl. § 164 Abs. 1 AO. 
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eine geänderte Anmeldung handelt, aus der sich eine geringere Steuerschuld 

ergibt, da ein Vorsteuerüberschuss142 nicht möglich ist.143 

 

Hat der Steuerpflichtige die Erklärung beim BZSt eingereicht, schlüsselt dieser die 

Erklärung nach den Verbrauchsstaaten auf und leitet die Daten an die jeweiligen 

Länder weiter. Jede Erklärung wird mit einer Bezugsnummer verknüpft. Diese 

Nummer muss der Unternehmer bei Bezahlung der Umsatzsteuerschuld als Ver-

wendungszweck angeben.144 

 

Erbringen Unternehmer mit Sitz im Gemeinschaftsgebiet Leistungen nach § 3a 

Abs. 5 UStG in Deutschland, gilt grundsätzlich das allgemeine Besteuerungsver-

fahren.145 Das heißt, dass der ausländische Unternehmer seinen Registrierungs- 

und Erklärungspflichten in Deutschland nachzukommen hat. Jedoch hat dieser die 

Möglichkeit sich zum MOSS-Verfahren bei seinem Sitzstaat zu registrieren. Das 

Pendant zur Regelung des § 18h UStG stellt somit der für im Gemeinschaftsgebiet 

ansässige Unternehmer geltende § 18 Abs. 4e UStG dar. Der ausländische Unter-

nehmer registriert sich bei der zuständigen Behörde in seinem Ansässigkeitsstaat 

zum MOSS-Verfahren und meldet seine Umsätze an. Die Anlaufstelle in dem je-

weiligen Mitgliedsstaat leitet dann die Erklärungsdaten und Zahlungen an das 

BZSt weiter.146 Diese Erklärung stellt eine Steueranmeldung dar.147 Besteuerungs-

zeitraum ist das Kalendervierteljahr.148 Nimmt der Unternehmer am MOSS – Ver-

fahren teil, entfällt eine Erklärungspflicht der elektronischen Dienstleistungen in 

Deutschland nach § 18 Abs. 1-4 UStG. 

 

Drittlandsunternehmer haben aufgrund der neuen Rechtslage149 ab 01.Januar 

2019 ebenfalls die Möglichkeit, ihre Umsätze im gesamtem EU-Gemeinschaftsge-

biet beim BZSt anzumelden und die Steuer selbst zu berechnen. Sofern der Un-

ternehmer sich für das MOSS-Verfahren in einem anderen Mitgliedsstaat regist-

rieren lässt, ist er von der Abgabe von Erklärungen in Deutschland befreit150. Be-

steuerungszeitraum ist auch hier das Kalendervierteljahr.151 

 

                                                
142 Vgl.  unter 7.7 dieser Arbeit “Vorsteuer“. 
143 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-stop-shop (MOSS): a.a.O.; S. 49. 
144  Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 24. 
145 Vgl. § 18 Abs. 1-4 UStG. 
146 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 217, 218. 
147 Vgl. § 18 Abs. 4e Satz 2, 2. Halbsatz UStG. 
148 Vgl. § 16 Abs. 1b UStG. 
149 Vgl. § 18 Abs. 4c Satz 1 UStG. 
150 Vgl. § 18 Abs. 4d i. V. m. § 18 Abs. 1-4 UStG. 
151 Vgl. § 16 Abs. 1a UStG. 
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7.5 Pflichten des Unternehmers 
 

Die Teilnahme am MOSS-Verfahren ist für die Unternehmer mit der Einhaltung 

gewisser Pflichten verknüpft. Sofern diese Pflichten nicht erfüllt werden, kann ein 

Ausschluss152 vom besonderen Besteuerungsverfahren seitens der zuständigen 

Behörde erfolgen. 

 

7.5.1 Erklärungspflichten 
 

Bis zum 20. nach Ablauf eines jeden Quartals ist dem BZSt die Steuer zu berech-

nen und die Umsatzsteuererklärung zu übermitteln, unabhängig davon, ob der 

Steuerpflichtige Umsätze erzielt hat.153 

 

Die Termine sind jeweils der 20. April, 20. Juli, 20. Oktober und 20. Januar eines 

jeden Kalenderjahres.154 

 

Eine Erklärung kann seitens des Unternehmers innerhalb von drei Jahren ab dem 

Zeitpunkt, in dem die Erklärung vorgelegt werden musste, berichtigt werden. Die 

berichtigte Erklärung wird durch den Registrierungsstaat übermittelt. Erhöht sich 

nachträglich die geschuldete Umsatzsteuer in diesem Mitgliedsstaat, ist der Betrag 

ebenfalls an den Staat der Identifizierung zu überweisen. Kommt es aufgrund der 

Änderung zu einer Erstattung der gezahlten Mehrwertsteuer, wird der Betrag dem 

Unternehmer ausgezahlt. 155 

 

Eine erstmals eingereichte Erklärung kann somit niemals einen negativen Wert 

ergeben156, da im Rahmen des MOSS-Verfahrens nur Umsätze erklärt werden und 

entstandene Vorsteuern nicht angerechnet werden können.157 

 

Die Umsätze und Steuerbeträge in der Erklärung sind in Euro anzugeben. Auf Ver-

langen muss der Steuerpflichtige die nationale Währung des Mitgliedsstaates an-

geben. Bei der Übermittlung durch die zuständige Behörde im Registrierungsstaat 

erfolgt dann die Umrechnung zu dem Wechselkurs, den die Europäischen Zentral-

bank am letzten Tag des Erklärungszeitraumes veröffentlicht hat.158 

                                                
152 Vgl. unter 7.7 dieser Arbeit „Ausschluss und Widerruf der Teilnahme“. 
153 Vgl. Art. 369f S. 1 MwStSystRL 2016/112/EG. 
154 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 18. 
155 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 21. 
156 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 22. 
157 Vgl. Sterzinger, Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuer – Kommentar, Rn. 150. 
158 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 60-62 . 
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7.5.2 Zahlungspflichten 
 

Bis zum 20. nach Ablauf des Quartals sind außerdem die erklärten Steuerbeträge 

an den zuständigen Registrierungsstaat zu entrichten159. Bei der Überweisung ist 

zu beachten, dass das Geld am 20. nach Ablauf des Quartals auf dem Konto des 

Identifizierungsstaates eingegangen sein muss. Ein Lastschrifteinzugverfahren ist 

nicht möglich.160 

 

Bei der Zahlung der Beträge muss der Unternehmer die ihm mitgeteilte Bezugs-

nummer angeben.161 Die Zahlung erfolgt in einer Summe für alle Mitgliedsstaaten 

des Verbrauchs. Eine Aufgliederung in die einzelnen Teilbeträge liegt im Aufga-

benbereich des Registrierungsstaates.162 

 

Bis zum 31. Dezember 2018 hat der Registrierungsstaat einen Anteil der Zahlun-

gen des Unternehmers als sogenannten „Verwaltungskosteneinbehalt“ zurückbe-

halten. Diese Prozentsätze beliefen sich in den Jahren 2015 und 2016 auf 30 Pro-

zent und in den Jahren 2017 und 2018 auf 15 Prozent. Ab dem 01. Januar 2019 

ist dieser Einbehalt abgeschafft. Eingeführt wurde diese Übergangsregelung zum 

Ausgleich für die Mitgliedsstaaten, die durch die Änderung der Rechtslage bzw. 

durch Einführung des Bestimmungsortsprinzips weniger Mehrwertsteueraufkom-

men hatten. 163 

 

7.5.3 Aufzeichnungs- und Meldepflichten 
 

Des Weiteren sind gemäß MwStSystRL164, für elektronische Dienstleistungen i. S. 

d. § 3a Abs. 5 UStG bestimmte Aufzeichnungspflichten einzuhalten.  

 

Diese Aufzeichnungen sind auf Anfrage der für das Besteuerungsverfahren zu-

ständigen Behörden, sowohl im eigenen Sitzstaat als dem Verbrauchsstaat, auf 

elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen. Der Steuerpflichtige hat dieser 

Aufforderung innerhalb eines Monats nach Erhalt nachzukommen. Sofern er diese 

                                                
159 Vgl. § 18h Abs. 3 S. 2, 3 UStG. 
160 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 65, 65a. 
161 Vgl. Art. 369i MwStSystRL 2016/112/EG. 
162 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 24 
163 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen nach § 88 Abs. 2 

BHO – Umsatzbesteuerung elektronischer Dienstleistungen in der Europäischen Union, Funkti-
onsweise des Mini-One-Stop-Shops in der Praxis, vom 14.01.2019 S. 11, 12. 

164 Vgl. Art. 369k MwStSystRL 2016/112/EG. 
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nicht befolgt, ist dies als Verstoß gegen die Bestimmungen des besonderen Ver-

fahrens zu werten und kann zum Ausschluss165 führen.166 

 

Die Aufzeichnungen müssen so ausführlich sein, dass es den Behörden möglich 

ist zu überprüfen, ob eine korrekte Besteuerung durchgeführt wurde. Es sind somit 

Aufzeichnungen mit Angaben zum dem Leistungsort, dem Datum der Leistungs-

erbringung, der Bemessungsgrundlage und Steuersatz zu führen. Die Aufbewah-

rungsfrist beträgt  zehn Jahre.167 

 

Sofern sich Daten des Unternehmers ändern, sind diese bis zum zehnten des Fol-

gemonats, in dem die Änderung eingetreten ist, der für das MOSS-Verfahren zu-

ständigen Behörde elektronisch mitzuteilen.168 

 

Für die Abmeldung vom besonderen Besteuerungsverfahren gilt, dass der re-

gistrierte Unternehmer bis spätestens 15 Tage vor Ablauf des Quartals die Abmel-

dung von der Teilnahme an der Sonderregelung vornehmen muss.169 

 

Eine Abmeldung ist insbesondere dann erforderlich, wenn der Unternehmer keine 

entsprechenden Leistungen mehr ausführt, die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt 

sind oder er sich in einem anderen Mitgliedsstaat registrieren möchte, in dem auch 

die Voraussetzungen zur Registrierung erfüllt sind.170 

 

7.6 Funktionsweise 
 

Jeder Mitgliedsstaat im MOSS-Verfahren hat zwei Funktionen. Zum einen ist er 

Registrierungsstaat zum anderen Verbrauchsstaat. Mitgliedsstaat des Verbrauchs 

ist somit das Land, in dem der Nichtsteuerpflichtige Leistungsempfänger die elekt-

ronische Dienstleistung erhält, weil er dort seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt hat.171 

 

Für die EU-Regelung bedeutet das, dass der Unternehmer vom Verbrauchsstaat 

aus keinen Sitz oder eine Betriebsstätte führen darf. Der Steuerpflichtige im Rah-

men der Nicht-EU-Regelung darf keine Betriebsstätte bzw. keine Niederlassung 

                                                
165 Vgl. unter 7.7 dieser Arbeit „Ausschluss und Widerruf der Teilnahme“. 
166 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 27 
167 Vgl. Art. 369k Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 MwStSystRL 2016/112/EG. 
168 Vgl. Art. 369c MwStSystRL 2016/112/EG. 
169 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 31-34. 
170 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer, a.a.O.; S. 13, 14. 
171 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer, a.a.O.; S. 4. 
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im Verbrauchsstaat führen und auch nicht aus anderen Gründen für Umsatzsteu-

erzwecke erfasst sein.172 

 

Als Registrierungsstaat muss er unter anderem die Registrierung, die Erklärungs-

annahme und die Weiterleitung der anteiligen Umsatzsteuerzahlungen für die Ver-

brauchsstaaten gewährleisten. Als Verbrauchsstaat nimmt er die Registrierungs- 

sowie Erklärungsdaten und Zahlungen des anderen Mitgliedsstaates entgegen.173 

 

Sofern Unternehmer bis zum Ablauf des 30. Tag nach Ablauf des Quartals ihren 

Erklärungspflichten nicht nachkommen, muss der Registrierungsstaat eine Erinne-

rung zur Abgabe der Erklärung an den Unternehmer vornehmen. Da Bedingung 

für die Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren das Nachkommen der 

Verpflichtungen durch den Unternehmer ist, teilt die zuständige Behörde, in 

Deutschland das BZSt, den anderen Mitgliedsstaaten über eine sogenannte „Erin-

nerungsliste“ die Unternehmer mit, welche ihren Pflichten nicht nachgekommen 

sind. Alle Folgemaßnahmen, z. B. Mahnungen, liegen im Aufgabenbereich des 

Verbrauchsstaates. Muss die Behörde den Unternehmer an drei aufeinanderfol-

genden Quartalen an die Abgabe erinnern und geht nicht innerhalb von zehn Ta-

gen die Erklärung ein, ist der Unternehmer vom MOSS-Verfahren auszuschließen. 

174 

 

Erklärt der Unternehmer seine Umsätze, zahlt jedoch nicht – oder nicht vollständig 

– die fälligen Steuern bis Ablauf des 20. Tages nach Ablauf des Quartals, ist es 

ebenfalls Aufgabe des Registrierungsstaates, die Erinnerung zur Zahlung zu ver-

senden. Auch hier sind für alle Folgemaßnahmen, wie Mahnungen und Vollstre-

ckung der Mehrwertsteuer, die Verbrauchsstaaten zuständig. Bußgelder und Ge-

bühren werden nicht über das MOSS-Verfahren verhängt, sondern sind von den 

Mitgliedsstaaten des Verbrauchs festzusetzen. Es gelten die Vorschriften des je-

weiligen Landes. 

 

Sofern Unternehmer an drei aufeinanderfolgenden Quartalen ihren Zahlungs-

pflichten nicht angemessen nachkommen, sind diese vom MOSS-Verfahren aus-

zuschließen.175 

 

                                                
172 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer, a.a.O.; S. 3, 4. 
173 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 9. 
174 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 10. 
175 Vgl. ebenda. 
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In Deutschland ist das BZSt für die in- und ausländischen Teilnehmer am MOSS-

Verfahren zuständig. Für deutsche Unternehmen übermittelt es die Daten an die 

jeweiligen Mitgliedsstaaten, für ausländische Unternehmer nimmt es die Daten die-

ser Staaten entgegen und übersendet diese an die Zentralfinanzämter in Deutsch-

land.  

Zentralfinanzämter sind die gemäß Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung176 für 

ausländische Steuerpflichtige zuständigen Stellen.177 

 

7.7 Vorsteuer 
 

Im MOSS-Verfahren können nur die angefallenen Umsatzsteuern angemeldet und 

entrichtet werden. Angefallene Vorsteuerbeträge kann der Unternehmer nur im 

Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens geltend machen.178  

 

Gemäß der MwStSystRL179 haben Unternehmer, die Gegenstände oder Dienst-

leistungen in einem Mitgliedsstaat erwerben, in dem sie nicht ihren Sitz oder eine 

Betriebsstätte haben, Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer. 

 

Deutsche Unternehmer können die Vorsteuer ausschließlich im Rahmen des Vor-

steuer-Vergütungsverfahrens gemäß § 18g UStG geltend machen. Der Unterneh-

mer kann die Vorsteuervergütung nur beantragen, wenn er nicht im Mitgliedsstaat 

der Erstattung ansässig ist. Er muss seinen Antrag bis zum 30. September des auf 

das Jahr der Rechnung folgenden Kalenderjahres elektronisch dem BZSt übermit-

teln. Beantragt der Steuerpflichtige die Vergütung für mehrere Mitgliedsstaaten, ist 

für jeden Mitgliedsstaat ein gesonderter Antrag zu stellen 180 

 

Ebenso vergütungsberechtigt ist ein im Ausland ansässiger Unternehmer i. S. d. 

UStDV181, welcher im Inland weder Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

innehat bzw. ein im Ausland ansässiger Unternehmer, der einen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat hält, aber dort keine Umsätze ge-

tätigt werden, sondern nur von dem im Ausland betriebenen Sitz oder der Betriebs-

stätte.182  

                                                
176 Vgl. § 1 Abs. 1 UStZustV. 
177 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof, über die koordinierte Prüfung des NKÚ und des 

BRH zur Mehrwertsteuer im Verfahren Mini-One-Stop-Shop, 07.2019, S. 12. 
178 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-Stop-Shop (MOSS): a.a.O.; S. 4. 
179 Vgl. Art. 170 der RL 2006/112/EG. 
180 Vgl. Abschn. 18g.1. Abs. 1 S. 2 UStAE. 
181 Vgl. § 59 S. 1 Nr. 5 u. § 61 UStDV. 
182 Vgl. § 59 S. 1  Nr. 5 +  S. 2 UStDV. 
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Im Vergütungsverfahren für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmen 

muss der Unternehmer den Vergütungsantrag nach dem amtlich vorgeschriebe-

nen Datensatz über das in dem Mitgliedsstaat zuständige Bundeszentralamt für 

Steuern übermitteln. Der Leistende muss den Antrag innerhalb von neun Monaten 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, einreichen 

und die Vergütung selbst berechnen. Rechnungen und Einfuhrbelege sind als ge-

scannte Originale beizufügen.183  

 

Sofern der Unternehmer aufgrund von anderen Umsätzen, also solche, die nicht 

aus elektronischen Dienstleistungen resultieren, im anderen Mitgliedsstaat um-

satzsteuerliche Erklärungs- und Meldepflichten zu erfüllen hat, kommt das Vor-

steuervergütungsverfahren nicht in Betracht. Er muss dann seine Vorsteuerbe-

träge im allgemeinen Besteuerungsverfahren geltend machen.184 185 

 

Im Drittland ansässige Unternehmer können ebenfalls die Vorsteuervergütung be-

antragen. Die Beantragung der Vergütung muss der Unternehmer innerhalb einer 

Frist von sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres der Entstehung des An-

spruchs vornehmen. Zusätzlich zu den eingescannten Originalrechnungen und 

Einfuhrbelegen muss der Unternehmer eine Bescheinigung des Staates, in dem 

er ansässig ist, einreichen die belegt, dass er eine Steuernummer besitzt.186 

 

7.8 Ausschluss und Widerruf der Teilnahme 
 

Ein steuerpflichtiger Unternehmer kann seine Teilnahme am MOSS-Verfahren frei-

willig beenden oder ausgeschlossen werden, weil er seinen Pflichten nicht nach-

kommt. Wird die Teilnahme seitens des Unternehmers beendet, spricht man vom 

Widerruf. Beendet hingegen der Registrierungsstaat die Teilnahme, spricht man 

vom Ausschluss des Verfahrens. 

 

Abhängig vom Grund des Ausschlusses kann der Unternehmer für einen Zeitraum, 

der sogenannten „Sperrfrist“187, ausgeschlossen werden. Eine Teilnahme an der 

EU-, oder Nicht-EU-Regelung ist während dieses Zeitraumes nicht möglich.188 

                                                
183 Vgl. § 60 Abs. 1 u. 2 UStDV. 
184 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-Stop-Shop (MOSS): a.a.O.; S. 4. 
185 Vgl. Sterzinger: a.a.O.; Rn. 151. 
186 Vgl. § 61 Abs. 1, 2 u. 4 UStDV. 
187 Vgl. unter 7.8.2 dieser Arbeit „Sperrfrist“. 
188 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 13. 
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Die Sperrfrist kommt nicht zur Anwendung, wenn der Unternehmer aufgrund einer 

Sitzverlegung seinen Registrierungsstaat wechseln möchte. Ab- und Anmeldeda-

tum können somit identisch sein. Beide Staaten sind über den Wechsel bis zum 

zehnten Tag des dem Wechsel folgenden Monats zu unterrichten. Bei Fristver-

säumnis greift die Sperrfrist – der Unternehmer muss sich steuerlich in den Län-

dern registrieren und seinen Erklärungs- und Meldepflichten in jedem Land selb-

ständig nachkommen. 189 

 

Sofern der Unternehmer seine Teilnahme widerrufen möchte, muss er spätestens 

15 Tage vor Ablauf des Quartals, in dem er die Teilnahme beenden möchte, den 

Mitgliedstaat auf elektronischem Weg informieren. 

 

Ein Ausschluss des Unternehmers kann nur durch den Registrierungsstaat gemäß 

§ 18 Abs. 4e S. 8 UStG vorgenommen werden und kommt in Betracht, wenn der 

Unternehmer wiederholt nicht, oder zu spät seinen Erklärungs- und Zahlungs-

pflichten nachkommt oder er die geforderten Aufzeichnungspflichten nicht er-

füllt.190  

 

Werden Unternehmer vom Verfahren ausgeschlossen oder haben diese Ihre Teil-

nahme widerrufen, gibt der Registrierungsstaat diese Informationen an die ande-

ren Mitgliedsstaaten weiter. In Deutschland leitet dann das BZSt die Mitteilung 

über ausgeschlossene Unternehmer wiederrum an die jeweiligen zentral zustän-

digen Finanzämter weiter. Diese können dann den Ausschluss verarbeiten.  

 

Die Beendigung der Teilnahme wirkt ab dem folgenden Quartal191, dass auf das 

Quartal folgt, in dem der Steuerpflichtige seinen Verzicht auf die Anwendung er-

klärt hat bzw. ab dem Quartal in dem ihm – sofern der Ausschluss durch den Re-

gistrierungsstaat erfolgte – die Mitteilung über den Ausschluss auf elektronischem 

Weg zugegangen ist.192  

 

                                                
189 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 13, 14. 
190 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 14. 
191 Vgl. § 18 Abs. 4e S. 9 UStG. 
192 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 15. 
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Sofern der Unternehmer nicht mehr am besonderen Verfahren zur Besteuerung 

teilnimmt, muss er ab diesem Zeitpunkt, wenn er weiterhin elektronische Dienst-

leistungen erbringt, seine Umsätze im jeweiligen Mitgliedsstaat erklären und selb-

ständig die fällige Steuer ermitteln und entrichten.193 

 

7.8.1 Ausschlussgründe 
 

Ausschlussgründe können unter anderem sein, dass der Unternehmer keine elek- 

tronischen Dienstleistungen mehr erbringt oder er die Voraussetzungen für die 

Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren nicht mehr erfüllt.  Sofern der 

Leistende in acht aufeinanderfolgenden Quartalen keine Umsätze mehr meldet 

bzw. Nullmeldungen vornimmt, kann angenommen werden, dass die Tätigkeit be-

endet ist.194 

 

Kommt der Unternehmer seinen Verpflichtungen nach § 18 Abs. 4e S. 1-5 UStG 

oder seinen Aufzeichnungspflichten195 wiederholt nicht nach, ist der Ausschluss 

vom besonderen Besteuerungsverfahren vorzunehmen. Wenn der Unternehmer 

beispielsweise seine Erklärungspflichten nicht erfüllt bzw. wurde er in drei aufei-

nanderfolgenden Quartalen zur Erklärungsabgabe aufgefordert und hat trotzdem 

seine Erklärung nicht innerhalb von zehn Tagen eingereicht, ist dies ein Aus-

schlussgrund. Das Gleiche gilt für Zahlungsversäumnisse, wenn der säumige Be-

trag nicht weniger als 100 EUR beträgt.196  

 

Über den Ausschluss des Steuerpflichtigen entscheidet der Mitgliedsstaat der Re-

gistrierung. Die anderen Mitgliedsstaaten in denen der Unternehmer Leistungen 

erbringt, können jedoch mit entsprechender Begründung den Registrierungsstaat 

ersuchen, den Steuerpflichtigen auszuschließen.197 

 

Beim Ausschluss handelt es sich um einen Verwaltungsakt gegen den der Steuer-

pflichtige Einspruch einlegen kann. Hier gelten die rechtlichen Bestimmungen des 

Registrierungsstaates. Für einen in Deutschland registrierten Unternehmer bedeu-

tet das, dass er den Einspruch198 beim BZSt einlegen kann.199 

 

                                                
193 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 39. 
194 Vgl. Art. 58a der VO (EU) 282/2011. 
195 Vgl. § 22 Abs. 1 UStG i. V. m. Art. 63c der MwStSystRL-DV - 282/2011/EU. 
196 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-Stop-Shop (MOSS): a.a.O.; S. 14. 
197 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-Stop-Shop (MOSS): a.a.O.; S. 14. 
198 Vgl. § 347 Abs. Nr. 1 AO. 
199 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 42. 
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7.8.2 Sperrfrist 
 

Die Sperrfrist ist der Zeitraum, in dem der Unternehmer nicht berechtigt ist, die 

“EU-Regelung“ oder die „Nicht-EU-Regelung“ in Anspruch zu nehmen.200 

 

Die Sperrfrist greift, wenn der Steuerpflichtige selbst erklärt, dass er keine entspre-

chenden Umsätze mehr ausführt oder er auf die Anwendung der Regelung ver-

zichtet. Er ist dann für die Dauer von zwei Quartalen in allen Mitgliedsstaaten von 

der erneuten Anwendung der Regelung ausgeschlossen, an welcher er teilgenom-

men hat. Galt für den Unternehmer die „EU-Regelung“, kann er folglich sofort die 

„Nicht-EU-Regelung“ in Anspruch nehmen, sofern die Voraussetzungen erfüllt 

sind.201 

 

Bei wiederholtem Verstoß gegen die Bestimmungen des MOSS-Verfahrens gilt 

sowohl bei der „EU-Regelung“ als auch der „Nicht-EU-Regelung“ eine Sperrfrist 

von acht Quartalen.202 

 

Wird der Steuerpflichtige ausgeschlossen, weil er die Voraussetzungen nicht mehr 

erfüllt oder hat er in acht aufeinanderfolgenden Quartalen Nullmeldungen erklärt, 

dann gibt es keine Sperrfrist.203 

 

7.9 Probleme 
 

Die Einführung des MOSS-Verfahrens erfolgte aus Vereinfachungsgründen, um 

den mit Einführung zum 01. Januar 2015 geänderten Ortsbestimmungen und dem 

damit verbundenen schwierigeren Besteuerungsverfahren für Unternehmer entge-

genzuwirken. „Schwieriger“ bedeutet in diesem Sinne, dass die Unternehmer mehr 

Verwaltungsaufwand bewältigen müssen, da sie sich, bei Leistungen an Nichtun-

ternehmer im Gemeinschaftsgebiet, sonst in jedem Wohnsitzstaat des Leistungs-

empfängers steuerlich erfassen lassen müssten.204 

 

Die Vereinfachung für die Unternehmen stellt andererseits eine Verkomplizierung 

der organisatorischen Abläufe für die steuerverwaltenden Behörden der Länder 

dar. Außerdem ist zu bemängeln, dass die Mitgliedsstaaten in ihrer Funktion als 

                                                
200 Vgl. Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer: a.a.O.; S. 15. 
201 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 33. 
202 Vgl. Arbeitshilfe Mini-one-Stop-Shop (MOSS): a.a.O.; S. 14. 
203 Vgl. Hildesheim: a.a.O.; Rn. 47. 
204 Vgl. Nieskens: a.a.O.; Rn. 530. 
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Verbrauchsstaaten engagierter handeln als in der Funktion des Registrierungs-

staates. Grund dafür ist vermutlich, dass das Steueraufkommen nicht der eigenen 

Staatskasse zufließt.205  

 

7.9.1 Organisation 
 

Problematisch ist bereits die unterschiedliche Organisation innerhalb der Mit-

gliedsstaaten. Das EU-Recht wird auf Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten zwar 

angewandt, jedoch gibt es für die Art der Umsetzung keine exakten Vorgaben. 

Daraus resultieren unterschiedlichen Verfahrensweisen innerhalb der EU-Län-

der.206 

 

Somit ist in der Tschechischen Republik beispielsweise eine Behörde sowohl für 

die Tätigkeit als Registrierungs- als auch Verbrauchsstaat zuständig. Die einzel-

nen Prüfungen der Teilnehmer am Verfahren werden dann in dem für die inländi-

sche Mehrwertsteuer zuständigen Finanzamt vorgenommen. In Deutschland hin-

gegen ist das BZSt nur in seiner Funktion als Registrierungsstaat zuständig. Als 

Verbrauchsstaat liegt die Zuständigkeit bei den Zentralfinanzämtern.207  

 

In Deutschland wird außerdem eine Aufteilung der Unternehmer vorgenommen. 

Einerseits gibt es Unternehmer, welche inländische Umsätze tätigen, die beim ört-

lich zuständigen208 Betriebsstättenfinanzamt geführt werden. Dem gegenüber ste-

hen Unternehmer, die Umsätze i. S. d. § 3a Abs. 5 S. 2 UStG ausführen. Hier liegt 

die Zuständigkeit beim Bundeszentralamt für Steuern. Sobald ein Unternehmer in 

beide Kategorien fällt, wird er von zwei Behörden steuerlich geführt. Eine Kommu-

nikation bzw. ein Datenaustausch zwischen dem BZSt und dem Betriebsstättenfi-

nanzamt untereinander erfolgt jedoch nur selten, da es keine funktionierende Da-

tenbank gibt, die von beiden Seiten aus abrufbar ist. Das für die inländischen Um-

sätze zuständige Finanzamt müsste in jedem Einzelfall beim BZSt anfragen, ob 

der jeweilige Unternehmer Teilnehmer am MOSS-Verfahren ist.209 

 

 

 

                                                
205 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 33. 
206 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 9 
207 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 11, 12. 
208 Vgl. § 21 Abs. 1 AO. 
209 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 14. 
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7.9.2 Registrierungsverfahren 
 

Die unterschiedlichen Verfahrensweisen stellen bereits im Registrierungsverfah-

ren ein erhebliches Problem dar. Die Staaten setzen im Rahmen der Identifizierung 

teilweise andere Prüfungsschwerpunkte. So werden in Deutschland beispiels-

weise lediglich die formellen Aspekte der Anmeldung, nicht jedoch die Umsätze an 

sich, die ein Unternehmer ausführt, geprüft. Also kann es passieren, dass Unter-

nehmer das Verfahren nutzen, die nicht die notwendigen Umsätze ausführen.210 

Außerdem wird in Deutschland nicht geprüft, ob ein Unternehmer in anderen Mit-

gliedsstaaten eine Niederlassung betreibt. Gibt der Unternehmer im Registrie-

rungsverfahren keine Niederlassung an, geht das BZSt davon aus, dass der Un-

ternehmer keine Niederlassungen hat und somit für alle Mitgliedsstaaten am be-

sonderen Besteuerungsverfahren teilnehmen darf.211 

 

7.9.3 Besteuerungsverfahren 
 

Im Besteuerungsverfahren selbst gibt es ebenfalls einige Problemfelder. Denn be-

reits bei der Steuererklärung als solcher treten Defizite auf, denn die Verbrauchs-

staaten können ausstehende Erklärungen nicht anmahnen, da diese schwer fest-

stellen können, ob der Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe nachgekommen ist. 

Die Erklärungsdaten muss der Unternehmer an den Registrierungsstaat übermit-

teln – dieser leitet diese Daten anschließend an die Verbrauchsstaaten weiter. 

Wenn der Unternehmer in einem Quartal jedoch keine Umsätze ausgeführt hat, 

muss er eine Nullmeldung übermitteln. Der Registrierungsstaat ist in diesem Fall 

aber nicht verpflichtet, den Mitgliedsstaaten diese Information weiterzuleiten. Auch 

wenn der Leistungserbringer eine Erklärung übermittelt, jedoch in anderen oder 

weniger Mitgliedsstaaten als sonst, muss der Registrierungsstaat keine Mitteilung 

an den Staat versenden, in dem in diesem Quartal keine Umsätze ausgeführt wur-

den. Diese Informationen erhält der Mitgliedsstaat lediglich auf Anfrage bei den 

Registrierungsstaaten, wobei der Verwaltungsaufwand deutlich ansteigt.  

 

Entfällt diese Anfrage, weiß der Verbrauchsstaat folglich nicht, ob der Unternehmer 

lediglich keine Umsätze getätigt hat oder ob er seinen Erklärungsverpflichtungen 

nicht nachgekommen ist. Es werden im Ergebnis Umsätze bzw. Steuern in Höhe 

                                                
210 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 14. 
211 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.;  S. 16. 
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von Null EUR unterstellt und keine, oder gegebenenfalls ungerechtfertigten Mah-

nungen versendet. 212 

 

In Deutschland werden durch die zuständigen Zentralfinanzämter grundsätzlich 

kaum Mahnungen versendet. Grund dafür ist, dass die Ämter keine ausreichenden 

Informationen vom BZSt vorliegen haben, ob der ausländische Unternehmer keine 

Umsätze getätigt oder keine Erklärung übermittelt hat, da sie keinen Zugriff auf die 

Erklärungsdaten haben. Für jeden Unternehmer müsste somit eine gesonderte 

Anfrage beim BZSt gestellt werden, um die entsprechenden Auskünfte zu erhalten. 

Hierzu muss das BZSt dann die Erklärungsdaten bei den anderen Registrierungs-

staaten abrufen. Da dies hohen Verwaltungsaufwand mit sich bringt, unterbleiben 

Mahnungen im Großteil der Fälle – eine Sicherung des deutschen Steueraufkom-

mens ist somit nicht möglich. 213 

 

Zudem gibt es zusätzlich technische Probleme im Besteuerungsverfahren. Es gibt 

keinen vollständigen Überblick über alle teilnehmenden Unternehmer aus anderen 

Mitgliedsstaaten. Aufgrund von nicht funktionierenden Datenbanken können die 

Verbrauchsstaaten nicht beurteilen, wie viele Unternehmen tatsächlich Umsätze 

an Privatpersonen im Inland erbringen, auch wenn sie sämtliche Erklärungs- und 

Zahlungsdaten erhalten haben. Grund dafür ist, dass die übermittelten Daten le-

diglich eingesehen werden können, eine Auswertung jedoch nicht möglich ist.214  

 

Sind die Erklärungen tatsächlich eingegangen und liegen sie dem Verbrauchsstaat 

auch vor, werden diese nur selten auch inhaltlich geprüft. Die MOSS-Erklärungen 

enthalten zu wenig prüfungswürdige Daten um auch ein maschinelles Prüfungs-

verfahren nutzen zu können.215 

 

Es wird lediglich ein Abgleich durchgeführt, ob die angemeldeten Umsätze zu den 

angemeldeten Steuerbeträgen passen.216 

 

Deutsche Zentralfinanzämter führen nur in den seltensten Fällen Umsatzsteuer-

Sonderprüfungen durch. Zum einen sind diese besonders zeitintensiv, da  sämtli-

che Daten nur dem Registrierungsstaat vorliegen. Somit sind die Prüfer auf die 

                                                
212 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 17, 18. 
213 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 18. 
214 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 13. 
215 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 16. 
216 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 28. 
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Zuarbeit des Registrierungsstaates angewiesen. Zum anderen sind die Prüfer be-

reits mit den inländischen Steuerfällen ausgelastet.217 

 

7.9.4 Aufzeichnungspflichten 
 

Die Bestimmungen zur Bereitstellung von Aufzeichnungen sind bisher auf EU-

Ebene nicht geregelt. Bisher beschränken sich die Vorgaben218 darauf, dass der 

Unternehmer verpflichtet ist Aufzeichnungen zu führen und dass er diese auf An-

frage der Behörden elektronisch zur Verfügung stellen können muss. Geregelt ist 

jedoch ausschließlich, was er aufzuzeichnen hat – eine technische Vorgabe ist 

bisher nicht vorhanden.219  

 

Die Aufzeichnungen des Unternehmers werden somit grundsätzlich benötigt, um 

eine ordnungsgemäße Überprüfung der Umsätze und Steuerbeträge zu gewähr-

leisten. Eine Anforderung dieser Daten erfolgt jedoch nur selten, da nicht klar ist, 

ob der Registrierungs- oder Verbrauchsstaat diese anfordern muss bzw. nicht ge-

regelt ist, welche technischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Be-

hörde die Daten letztendlich auch auslesen kann.220 

 

7.9.5 Zahlung und Vollstreckung 
 

Im Rahmen der Zahlung der fälligen Mehrwertsteuern gibt es einige Verwaltungs-

schwierigkeiten. Es ist Aufgabe des Registrierungsstaates im Falle der Nichtzah-

lung eine Erinnerung an den Unternehmer zu versenden. Weitere Maßnahmen im 

Mahnverfahren sind jedoch durch den Verbrauchsstaat im Rahmen seiner gesetz-

lichen Bestimmungen vorzunehmen. 221 

 

Das heißt der Verbrauchsstaat muss über seine Staatsgrenzen hinaus Vollstre-

ckungsmaßnahmen vornehmen. Da dieser Umstand zum einen in der Praxis 

schwer umzusetzen ist und andererseits bei geringen Beträgen die Kosten des 

Vollstreckungsverfahrens höher als die beizutreibenden Mehrwertsteuerschulden 

                                                
217 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 23. 
218 Vgl. Art. 369k der RL 2006/112/EG i. V. m. Art.  63c Abs. 1 MwStSystRL-DV - 282/2011/EU. 
219 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 18. 
220 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 29. 
221 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 21. 
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sind, werden die notwendigen Vollstreckungsmaßnahmen oft nicht ausgeführt. So-

mit ist aus verwaltungsökonomischen Gründen auf die Vollstreckung zu verzich-

ten.222  

 

Die Möglichkeit eines Beitreibungsersuchens im Ausland besteht grundsätzlich, 

jedoch ist der Mindestbetrag für Beitreibungsersuchen beim Registrierungsstaat 

zu beachten.223  

 

Dieser ist mit 1.500 EUR Mehrwertsteuer hoch bemessen, da viele Unternehmer 

unter diesem Betrag Umsätze erbringen, entstehen somit Steuerausfälle.224 Bei-

treibungsersuchen unter diesem Wert sind zwar grundsätzlich zulässig, der Re-

gistrierungsstaat ist aber nicht verpflichtet diesem Ersuchen nachzukommen.225 

Jedoch wird auch bei höheren Rückständen selten Gebrauch von der Möglichkeit 

gemacht.226 

 

Technische Schwierigkeiten bereitet der Umstand, dass es immer wieder vor-

kommt, dass Zahlungsdaten und die Zahlungen als solche nicht gleichzeitig vor-

liegen. Somit können Zahlungen nicht immer eindeutig zugeordnet werden und es 

kann vorkommen, dass einige Steuerfälle Rückstände aufweisen, obwohl die Zah-

lungen getätigt wurden. 227 

 

7.9.6 Ausschluss vom MOSS-Verfahren 
 

Den Ausschluss von Unternehmern von der Teilnahme am besonderen Besteue-

rungsverfahren liegt im Aufgabenbereich des Registrierungsstaates.  

 

Der Mitgliedsstaat des Verbrauchs kann den Registrierungsstaat lediglich um den 

Ausschluss des Unternehmers ersuchen, wenn einer der Ausschlussgründe greift. 

Es ist somit relativ umständlich, die weitere Teilnahme zu verwehren, da die Mit-

gliedsstaaten des Verbrauchs beim Registrierungsstaat den Ausschluss eines Un-

ternehmers mit der Angabe von Gründen anregen müssen. 228 

 

                                                
222 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 22. 
223 Vgl. § 9 und § 10 EUBeitrG. 
224 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 21. 
225 Vgl. § 14 Abs. 1 EUBeitrG. 
226 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 21. 
227 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 20. 
228 Vgl. unter 7.8 dieser Arbeit „Ausschluss und Widerruf der Teilnahme“. 
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Erhält ein Verbrauchsstaat die Information, dass ein Unternehmer vom Verfahren 

ausgeschlossen wurde, müsste dieser  prüfen, ob weiterhin Umsätze erbracht wer-

den. Denn in diesen Fällen wäre der Unternehmer ins allgemeine Besteuerungs-

verfahren aufzunehmen. Eine Prüfung dieser Fälle erfolgt in Deutschland relativ 

selten, da es sich um ein zeitaufwendiges Verfahren handelt. Es müsste der Un-

ternehmer angeschrieben werden und sofern dieser nicht reagiert, ist ein Aus-

kunftsersuchen an den bisherigen Registrierungsstaat zu stellen. Dieses wieder-

um wird in den seltensten Fällen zeitnah beantwortet. Wenn der Unternehmer nun 

seine Umsätze also in keinem der beiden Verfahren erklärt, bleiben seine Umsätze 

unversteuert.229 

 

7.9.7 Vorsteuer 
 

Für Unternehmer ist durch das MOSS-Verfahren grundsätzlich eine erhebliche 

Vereinfachung bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen geschaffen worden. 

Möchte ein Unternehmer jedoch in dem jeweiligen Mitgliedsstaat des Verbrauchs 

Vorsteuer geltend machen, ist dies über das MOSS-Verfahren nicht möglich.  

 

Diese Tatsache stellt einen erheblichen Nachteil dar, da letztendlich doch für jeden 

Mitgliedsstaat, in dem Vorsteuern angefallen sind, einzelne Anträge gestellt wer-

den müssen. Das bedeutet im Ergebnis, dass sich der Unternehmer zwar nicht 

umsatzsteuerlich in jedem Mitgliedsstaat registrieren muss in dem er elektronische 

Dienstleistungen erzielt, jedoch muss er bei jedem einzelnen Mitgliedsstaat einen 

Antrag auf Vorsteuervergütung stellen, wenn er die aufgewendeten Ausgaben er-

stattet haben möchte.230 

 

                                                
229 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 24. 
230 Vgl. unter 7.7 dieser Arbeit „Vorsteuer“. 
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8 Weitere Neuregelungen auf EU-Ebene 
 

Ab dem 01. Januar 2021 sollen die geltenden Regelungen für elektronische 

Dienstleistungen, Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen auch für 

sämtliche online stattfindende grenzüberschreitende Lieferungen und Dienstleis-

tungen an private Endnutzer gelten. Das heißt, dass auch hier das Bestimmungs-

landprinzip gelten soll. Außerdem beabsichtigt das sogenannte „Mehrwertsteuer-

Paket für den elektronischen Handel“ die Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug 

und die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen für europäische Unterneh-

mer.231 

 

Ziel ist folglich zum einen, die Besteuerung in dem Mitgliedsstaat zu gewährleisten, 

in dem der Nutzer der Lieferung bzw. Dienstleistung ansässig ist und zum anderen, 

dass der Unternehmer von sämtlichen Anmelde- und Zahlungspflichten in anderen 

Mitgliedsstaaten entlastet wird.232 

 

Um eine Umsetzung gewährleisten zu können und auch hier die steuerlichen 

Pflichten der Unternehmer zu vereinfachen, soll das bestehende MOSS-Verfahren 

erweitert werden. Das bedeutet, dass nicht mehr nur wie bisher die grenzüber-

schreitenden elektronischen Dienstleistungen, Rundfunk- und Telekommunika-    

tionsdienstleistungen im Ansässigkeitsstaat erklärt werden können, sondern jegli-

cher grenzüberschreitender Versandhandel bzw. Dienstleistungen.233  

 

Durch die Erweiterung auf den grenzüberschreitenden Versandhandel, sollen au-

ßerdem die Versandhandelsschwellen abgeschafft werden.234 

 

Die Einführung des sogenannten „One Stop Shop“-Verfahrens (kurz: OSS) erfolgt 

aufgrund der ab dem 01. Januar 2021 geltenden EU-Richtlinie.235 

 

                                                
231 Vgl. Europäische Kommission: Modernisierung der Mehrwertsteuer für den grenzüberschreiten-

den elektronischen Handel, URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernis-
ing-vat-cross-border-ecommerce_de; Stand vom 02.02.2020, 14:27 Uhr. 

232 Vgl. Eckert: Mini-One-Stop-Shop-Verfahren für elektronische Dienstleistungen, in BBK Nr. 19 vom 
04.10.2019, S. 922. 

233 Vgl. ebenda. 
234 Vgl Europäische Kommission: Modernisierung der Mehrwertsteuer für den grenzüberschreiten-

den elektronischen Handel, URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernis-
ing-vat-cross-border-ecommerce_de; Stand vom 02.02.2020, 14:27 Uhr. 

235 Vgl. RL (EU) 2017/2455. 
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Das OSS-Verfahren umfasst dann für im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unter-

nehmer neben den elektronischen Dienstleistungen, sämtliche grenzüberschrei-

tende Dienstleistungen an Privatpersonen innerhalb der EU. Für Teilnehmer im 

Rahmen der EU-Regelung heißt das, dass sie sämtliche grenzüberschreitende 

Dienstleistungen und Versandhandel, sowie bestimmte inländische Lieferungen – 

welche durch elektronische Schnittstellen unterstützt werden – im OSS-Verfahren 

anmelden können.236 

 

Außerdem soll eine Einfuhr-Regelung für Fernverkäufe aus dem Drittland an Pri-

vatpersonen bis 150 EUR eingeführt werden. Das heißt, dass der Unternehmer die 

Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt des Verkaufs in Rechnung stellt und die Umsätze 

im OSS-Verfahren erklärt. Somit wird eine schnellere Zollabwicklung möglich. 

Möchte der Unternehmer nicht an der Einfuhr-Regelung teilnehmen, wird die Ein-

fuhr-MwSt durch den Zollanmelder – also den Kurier – vereinnahmt, angemeldet 

und abgeführt.237 

 

Ein weiterer nennenswerter Schritt ist die geplante Erweiterung des OSS-Verfah-

rens ab dem 01. Juli 2022. Neben der Ausweitung der zu erklärenden Umsätze, 

soll die Geltendmachung der Vorsteuer in die Sonderregelung mit einbezogen wer-

den.238 

 

  

                                                
236 Vgl. Europäische Kommission: Modernisierung der Mehrwertsteuer für den grenzüberschreiten-

den elektronischen Handel, URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernis-
ing-vat-cross-border-ecommerce_de; Stand vom 02.02.2020, 14:27 Uhr. 

237 Vgl. Vellen, M.; Verlag Dr. Otto Schmidt, EU – UStB 2017; S. 70. 
238 Vgl. Eckert: a.a.O.; S. 922. 
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9 Fazit 
 

Das Internet wurde in den letzten Jahren immer bedeutsamer. Sobald die Möglich-

keit besteht, werden Leistungen, in Form von Waren und Dienstleistungen, online 

bezogen. Der deutsche Handelsverband ging bereits im Jahr 2018 von einem Vo-

lumen des Online-Handels in Höhe von 53,4 Mrd. EUR und zum Jahr 2019 um ein 

Wachstum von zehn Prozent aus. Mit dem stetigen Anstieg der Umsätze, nahmen 

in den letzten Jahren jedoch auch die Probleme bei der ordnungsgemäßen Um-

satzbesteuerung zu.239 

 

Somit war es innerhalb der letzten Jahre notwendig das Besteuerungsverfahren 

anzupassen. Diese Regelungen zur Gewährleistung der Sicherung des Steuerauf-

kommens wirken wie ein „hin und her“, denn sowohl die Vorschriften des § 3a Abs. 

5 UStG, als auch die unionsrechtlichen Vorgaben in den Artikeln 43 ff der MwSt-

SystRL, waren in den letzten Jahren stetigen Änderungen unterworfen.240 

 

Die Einführung des Schwellenwertes und der damit verbundenen Besteuerung im 

Sitzstaat des Leistenden entsprach bereits dem Rechtsstand bis zum 31. Dezem-

ber 2014. Dieser scheinbare Rückschritt ist jedoch im Hinblick auf die Sicherung 

des Gesamtsteueraufkommens in Europa zu begrüßen. Beispielsweise ist die Voll-

streckung von Steuerschulden im eigenen Land deutlich praktikabler, vor allem bei 

geringeren Beträgen. 241 

 

Ob das MOSS-Verfahren dem Grunde nach überhaupt geeignet ist, um das Steu-

eraufkommen zu sichern, lässt sich anhand statistischer Daten ableiten.242  

 

Bisher wird das besondere Besteuerungsverfahren eher auf EU-Ebene genutzt. 

Drittländer machen von der Möglichkeit zur Vereinfachung des Besteuerungsver-

fahren seltener Gebrauch.  

 

Aufgrund des Bestimmungslandprinzips solle gewährleistet werden, dass das 

Land in dem der Umsatz ausgeführt wird auch die Mehrwertsteuer vereinnahmt. 

Gemäß der vorliegenden Statistik lässt sich für die deutsche Bundesrepublik ab-

leiten, dass die Einnahmen durch das Mehrwertsteueraufkommen innerhalb der 

                                                
239 Vgl. Kemper, Verlag Dr. Otto Schmidt, UR 2020, S. 56. 
240 Vgl. Kemper, Verlag Dr. Otto Schmidt, UR 2015, S. 650. 
241 Vgl. Grebe: a.a.O.; S. 250. 
242 Vgl. Anhang 3 dieser Arbeit. 
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letzten Jahre seit Einführung der neuen Ortsbestimmung und des besonderen Be-

steuerungsverfahrens stetig gestiegen sind. Im Einführungsjahr 2015 hat Deutsch-

land als Registrierungsstaat ca. 80.0000 EUR Umsatzsteuer für andere Mitglieds-

staaten vereinnahmt. Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen bis zum Zeitpunkt 

der statistischen Auswertung im September bereits auf etwas mehr als das Dop-

pelte. Als Verbrauchsstaat hingegen vereinnahmte Deutschland ca. 325.000 EUR 

Umsatzsteuer im Jahr 2015 – allein bis 30. September des Jahre 2019 jedoch 

bereits fast das 2,5 fache dieses Jahreswertes. Daraus lässt sich schlussfolgern, 

dass die Bundesregierung hohe Einnahmen durch das besondere Besteuerungs-

verfahren erzielt. Dass diese Einnahmen bei besserer Umsetzung bzw. Prüfung 

des Verfahrens höher ausfallen könnten ist sehr wahrscheinlich.243  

 

Da bisher eine inhaltliche Prüfung der Besteuerung selten im Innen- noch im Au-

ßendienst stattfindet bzw. eine Beitreibung von Steuerrückständen faktisch nicht 

stattfindet, ist das deutsche Steueraufkommen zum derzeitigen Stand nicht gesi-

chert und eine gleichmäßige Besteuerung von in- und ausländischen Unterneh-

men somit nicht gewährleistet.244 

 

Aktuell geht die Verringerung des administrativen Aufwands für Unternehmer zu 

Lasten des Steueraufkommens, da Vollstreckungsmaßnahmen nur selten bis gar 

nicht vorgenommen werden. Es wäre somit sinnvoll die Aufgaben des Registrie-

rungs- und Verbrauchsstaates neu aufzuteilen. Folglich wäre es ratsam, wenn der 

Registrierungsstaat mehr in das Besteuerungsverfahren integriert würde und für 

die Beitreibung der Mehrwertsteuer zuständig wäre, auch wenn diese ihm nicht 

selbst zufließt. 245 

 

Wäre der Registrierungsstaat für die Vollstreckung zuständig, könnte man den bis-

her eingetretenen Steuerausfall aufgrund des zu hohen Wertes des Beitreibungs-

ersuchens verhindern bzw. könnten wie bei den eigenen im Inland ansässigen Un-

ternehmern auch geringere Steuerschulden beitreiben. Alternativ wäre es denk-

bar, die Grenze von 1.500 EUR zu senken. Jedoch stellt das im Ergebnis einen 

hohen Verwaltungsaufwand für alle beteiligten Mitgliedsstaaten dar. 246 

 

Besonders wichtig scheint eine bessere Kontrolle der MOSS-Umsätze zu sein.  

                                                
243 Vgl. Anhang 3 dieser Arbeit. 
244 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 32. 
245 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 22. 
246 Vgl. ebenda. 
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Bereits bei der Registrierung sollte besser geprüft werden, ob überhaupt elektro-

nische Dienstleistungen vorliegen und somit die Teilnahme zurecht erfolgt. 

Im Besteuerungsverfahren selbst sollte eine Prüfung der Umsätze an sich vorge-

nommen werden. 247 Auch eine Nullmeldung des Unternehmers müsste an die Mit-

gliedsstaaten übermittelt werden, damit dieser mit Sicherheit weiß, ob eine Mah-

nung erforderlich ist oder nicht. Auf diese Weise wird das Risiko von falschen bzw. 

von zu Unrecht unterlassenen Mahnungen minimiert.248 

 

Bei den Aufzeichnungspflichten, wäre es sinnvoll eine einheitliche Regelung zu 

treffen, wie die Umsätze aufgezeichnet werden sollen und in welchem Format sie 

bereitgestellt werden müssen, damit alle Mitgliedsstaaten die Möglichkeit haben 

die Daten auszuwerten. Werden die Umsätze zur Prüfung besser und einheitlich 

dokumentiert, könnte auch bereits während des Besteuerungsverfahrens eine ord-

nungsgemäße Prüfung erfolgen.249 

 

Durch die geplante Erweiterung des MOSS-Verfahrens bzw. durch die Einbezie-

hung aller grenzüberschreitenden Dienstleistungen und Lieferungen ab dem 01. 

Januar 2021 wird sich der Kreis der Teilnehmer, welche das Verfahren Nutzen 

deutlich erhöhen. Jedoch ist fraglich, ob die technische Umsetzung bis dahin rea-

lisiert worden ist, da das Verfahren in bereits weniger als einem Jahr zur Verfügung 

stehen muss und bestehende Probleme beim besonderen Besteuerungsverfahren 

bislang nicht behoben sind. Außerdem sollten alle Mitgliedsstaaten die eigenen 

nationalen Interessen zugunsten des gesamteuropäischen Steueraufkommens 

zurückstellen können und ihrem Verpflichtungen als Registrierungsstaaten in vol-

lem Umfang nachkommen. Sie sollten in ihrer Zusammenarbeit Wert darauf legen, 

die gleichen Verfahrensweisen anzuwenden bzw. abzustimmen.250 

 

In Deutschland selbst sollten ebenfalls einige Änderungen innerhalb des Verfah-

rens vorgenommen werden, unabhängig davon, ob eine Verbesserung europa-

weit bis zum Jahr 2021 überhaupt umsetzbar ist. Vor allem eine funktionierende 

Datenbank, die von Seiten des BZSt, als auch der örtlich zuständigen Finanzäm-

ter genutzt werden kann, um einen Überblick über die gesamte Tätigkeit der Un-

ternehmer zu erhalten und eine sachgerechte Besteuerung zu ermöglichen, 

scheint besonders notwendig.251  

                                                
247 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 25. 
248 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 18. 
249 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.;  S. 19. 
250 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.;  S. 28. 
251 Vgl. Bundesrechnungshof, Bericht an das Bundesministerium der Finanzen: a.a.O.; S. 14. 
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Für das Mehrwertsteueraufkommen der Europäischen Union müssen sich somit 

alle Mitgliedsstaaten verantwortlich fühlen, denn sonst wird mit der Einführung des 

OSS-Verfahrens nur ein noch größeres Problem geschaffen, dass die einzelnen 

zuständigen Behörden nicht selbständig lösen können.252

                                                
252 Vgl. Sonderbericht des Bundesrechnungshof: a.a.O.; S. 28. 
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